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Eine besinnliche Adventszeit 
und ein frohes Weihnachtsfest!



Ein warmes Hinterteil und endlich wieder Ruhe im Haus.  
Alfred war schnell angetan von der neuen Heizung. 
Dass die effiziente Anlage auch bares Geld einspart,  
interessierte ihn jedoch nicht die Bohne.

Nachhaltig heizen und sparen: Wuppen wir‘s
Holen Sie sich Ihr maßgeschneidertes Wärme-Angebot  
jetzt online. 

Mehr Infos: www.tal-kessel.de

Tal.Kessel – mieten, kaufen, heizen
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Nachdem Sie, liebe Vereinsmitglie-
der und Leser, seit Ende August 
vom Einzelhandel mit stannio-
lumkleideten Schokola-
denhohlkörpern, einen 
bärtigen Herren im roten 
Mantel darstellend, 
sowie Printenge-
bäck und Dresde-
ner Stollen auf die 
Advents- und 
Weihnachtstage 
eingestimmt 
wurden, ist 
es nun, 100 
Tage später, 
wirklich bald 
so weit. Sie ma-
chen sich Gedanken, womit Ihre 
Lieben zu erfreuen wären. Da sei 
die Frage erlaubt, womit die Stadt 

„ihren“ Wuppertalern und diese ihrer 
Stadt eine Weihnachtsfreude machen 
könnten, oder neudeutsch: „was 
würden Sie vorweihnachtlich „liken“, 
d. h. „gerne mögen“? 

Vielleicht irritiert die Frage in einer 
Zeit, wo permanent „geliked“ (gelikt 
oder auch geleikt), „gecanceled“ (ge-
kenzelt), „gepierct“ und „geschoppt“ 
wird - geschrieben ganz „As You Like 
It“ oder „Wie es Euch gefällt“ (W. Sha-
kespeare). Schön wäre es, wenn nun 
ab dem 1. Dezember nicht in jedem 
Einkaufstempel sinnentleert „Merry 
Christmas“ dudelte, gleichzeitig aber 
aus „Respekt“ die „Guten Wünsche 
zur Weihnacht“ denen zur „Season“ 
Platz machen würden (müssen). 

Um es kurz zu machen: Elberfeld 
wünscht sich einen Weihnachtsmarkt, 
der den Namen verdient - keine Auf-
reihung öder Buden. Ob das jemals ge-
lingen wird, wo schon das Altbekannte 
zu organisieren im Rathaus so schwer 
fällt? 

Wuppertal möchte ein lebendes Döp-
persberg-Ensemble (keinen Bedep- 
pertenberg, auch kein Potemkinsches

 Dorf) mit einem ech-
ten Hauptbahnhof samt 

echtem Hauptbahnhofsge-
bäude, vielleicht sogar 

mit echt-historischer 
Frontansicht (Rund-

bogen-Fenster), 
und einem mit 

Leben gefüllten 
historischen 

Direktions-
gebäude 
statt des 

schon eine 
gefühlte 

Ewigkeit 
dort stehenden 

toten Palastes. Und 
falls die Ratsherren das immer 

noch nicht verstanden haben: Nur 
einer hat eine Zukunft. Entweder der 

Drogenkonsumenten-Treffpunkt an 
der Geschäftsbrücke oder die Ge-
schäftsbrücke samt Döppersberg. 

Womit wir bei den Nicht-Wünschen 
wären. Unter diesen ist die Forensik 
das Nonplusultra. Egal wo in Wupper-
tal! Die Stadt soll, bitte schön, in Düs-
seldorf unmissverständlich klar ma-
chen: Wuppertal bleibt forensikfreie 
Zone, sonst macht es den „Wuxit“, 
schließt sich dem Brexit an und ersucht 
um Aufnahme in das Vereinigte Kö-
nigreich. Mit dem Wesen einer Monar-
chie-Light (Gutsherrenart) hat uns die 
Stadt ja gelegentlich schon vertraut ge-
macht, und Englisch wird sowieso das 
neue Deutsch (siehe oben). Also wenn 
schon, dann von Anfang an richtig. Bis 
es soweit ist, singen wir in Anlehnung 
an die polnische Nationalhymne „Noch 
ist Wuppertal nicht verloren...“

Ihnen und Ihren Angehörigen eine 
schöne Weihnachtszeit und ein be-
sinnliches Fest. Bleiben Sie Haus 
und Grund Wuppertal und Umland 
gewogen.

P. Scharfenberg im Namen des Vor-
standes 
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Unsere Mietverträge
werden ständig durch unsere Juristen
auf Rechtssicherheit geprüft, aktuali-
siert und angepasst. Diese können in

DIN A5 und DIN A4 erworben werden. 

Für Formulare nutzen Sie bitte auch 
unseren Postservice.

Reichen Sie das

Eigentümer Journal
weiter, Ihr Nachbar 

freut sich.

Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter – mit dem Solvenz-

check von HAUS + GRUND 
für € 16,50 + MwSt.

Händeler Str. 49
42349 Wuppertal
Tel. 0202 47 32 43
info@magerdach.deProfipartner

Dach- und
Fassadentechnik

Dachdecker -u.

Wärmedämmtechnik
Flachdachtechnik

Gaubenbau von A-Z

Fassadenbekleidung

Sanierung

Dachfenster bis XXXL

Zimmerer

Groß-Ausstellung

energetische

Meisterbetrieb

Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter – mit dem Solvenzcheck

von Haus + Grund für € 19,95 inkl. MwSt.
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Illusion
Was tun in dramatischen 
Zeiten, wenn die Drohung 
mit dem Jüngsten Gericht 
als Disziplinierungsfak-
tor ausgedient hat? Jetzt 
naht das Ende als Börsen-
sturz, Inflation, Deflation, 
Immobilienblase, katastro-
phale Hitze, Unwetter, Kli-
ma-Veränderung, Stickoxyd, 
ZeehOohzwei (CO2). Eine 
Steigerung der rhetorischen 
Randale scheint unmöglich. 
Panik als „Wille und Vor-
stellung“ (Schopenhauer)? 

Der Überzeichnung solcher 
„Dramen“ steht spiegelbild-
lich die Kleinzeichnung von 
geistiger und physischer 
„Brandstiftung“ gegenüber. 
Da wird die Illusion von 
harmlosen Idealisten kulti-
viert, wo Straftäter (~innen) 
Gewalt gegen Amtsperso-
nen und Sachen ausüben 
(Autos, Hebebühnen und 
Kräne anzünden, das Ge-
bäude der neuen Polizeiwa-
che in Wuppertal mit But-
tersäure verseuchen). Wun-
dert es wirklich, wenn keine 

Täter „gefunden“ werden? 

Wir lernen: Fledermäuse 
taugen nicht nur zur Tun-
nelblockade auf der Nord-
bahntrasse, sondern mit ih-
nen könnte man Tagebaue 
und vielleicht sogar die in-
dustrielle Infrastruktur in 
Deutschland zum Erliegen 
bringen. 

Eine Nicht-Regierungsorga-

nisation (NGO) bedient sich 
der weit verbreiteten Illu-
sion, sie diene dem Gemein-
wohl, und will doch nur ihre 
politische Agenda an der 
Prärogative vorbei durchzu-
setzen, mit der Folge, dass 
Individualverkehr - unaus-
gesprochen - nicht länger 
mit Dieselantrieb stattfin-
den soll. Etwa 40% des Jah-
resbudgets dieser Organisa-
tion stammt aus staatlicher 

Förderung, und der stolze 
Rest des Budgets wird über-
wiegend durch (rechtsmiss-
bräuchliche?) Verbandskla-
gen realisiert. Beginnt eine 

Regierungsorganisation 
(GO) erst oberhalb von 50% 
Förderung durch den Staat?

Wehrlosen Demokratien 
droht die Zersetzung von in-
nen durch Phantomdebat-
ten, vorbei an den Bedürf-

Der Bauer hängt die Glocke um, schreit „Muh!“ Da glaubt das Kalb, er sei die Kuh             W. Busch
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Hier 

könnte 

Ihre 

Anzeige

stehen!

Wir beraten 

Sie gerne.

Telefon
0 23 24/2 58 22

e-mail: 
andreas.wimmers@gmx.de

Gern unter-
stützen wir Sie

bei dem Verkauf Ihrer
 Immobilie oder helfen Ihnen

bei der Vermietung Ihrer
 Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Wir 
suchen neue 

Verkaufs-
objekte

Eine Werteinschät-
zung übernehmen wir

kostenlos.

Angebote 
bitte an 

Haus und Grund 
Tel.: 02 02 / 4 79 55-0

Neumitglieder-Werbung
Wir überweisen für jedes 

Neumitglied, das Sie für  unseren
Verein geworben haben, 
eine attraktive  Prämie!

Voraussetzung:
Aufnahmegebühr und erster

 Mitgliedsbeitrag sind bezahlt!

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter –
mit dem Solvenzcheck 
von HAUS + GRUND 

für € 19,95 inkl. MwSt.

Unsere 
Mietverträge
werden ständig durch 

unsere Juristen auf 
Rechtssicherheit geprüft, 

aktualisiert und angepasst.
Diese können in den 

Formaten DIN A5 und 
DIN A4 erworben werden. 

Für Formulare nutzen Sie bitte auch
unseren Postservice.

nissen breiter Volksschich-
ten, Verstoß gegen Verträge 
(wenn nicht direkt, dann ge-
gen den Geist derselben), 
oder Überregulierung. Was 
hilft es, wenn alle Regula-
rien eingehalten sind, aber 
hehre Prinzipien verraten 
wurden. Die geringste Folge 
sind außer Kontrolle gera-
tene Kosten (auch in der 
Wohnungswirtschaft). 

Verdankt sich eine starke 
Wirtschaft einer überlege-
nen wirtschaftspolitischen 
Führung, oder ist auch das 
eine Illusion? Im Welt-
bank-Bericht „Doing Bu-
siness 2019“ heißt es lapi-
dar: „In Deutschland waren 
2017 keine politischen Akti-
vitäten erkennbar, der Wirt-
schaft das Geschäft zu er-
leichtern“. Fazit: Deutsch-
land auf Platz 24 - noch hin-
ter Mauritius! (Insel im In-
dischen Ozean, die durch 
einen 500-mal vervielfäl-
tigten Schreibfehler neben 
dem Konterfei der briti-
schen Königin Victoria be-
kannt wurde: „post office“ 
statt „post paid“. So gesche-
hen im Jahr 1847*.) 

Keine Illusion ohne ver-
steckten Widerspruch: per-
sonelle Vielfalt (Diversity) 
ja, aber Gedanken- und 

Meinungsvielfalt nur ein-
geschränkt, offenen Gren-
zen für Personen ja, aber für 
Waren abgelehnt. („Freihan-
del tötet“ ist das Motto der 
Anti-Freihandels-„Aktivis-
ten“.)

Freie Bürger als „Verbrau-
cher“ oder „Kunden“ zu se-
hen beruht auf der Patron-
ats-Illusion. Tatsächlich 
glaubt man an deren Naivität 
und Gutgläubigkeit. So wird 
im kleinen Wuppertal die 
BÜRGERBETEILIGUNG 

zwar formal groß geschrie-
ben, aber zu dem Bürger-
antrag (mit über 500 Unter-
schriften!) für die Verbesse-
rung des Verkehrs in einem 
Quartier der Südstadt sind 
seitens der städtischen Ver-
waltung keine konstrukti-
ven Ideen bekannt gewor-
den, und die der Antragstel-
ler scheinen ihr nicht ein-
mal diskussionswürdig - 
frei nach Pippi Langstrumpf 
„Ich schaffe mir eine Welt 
wie sie mir gefällt“.

Als die Bezirksvertretung 
stundenlang über drei in 
Schattenlage kümmernde 
Robinien auf der Grün-
straße debattierte, wähnte 
sich die Zuhörerschaft, mit 
Verlaub gesagt, unter Land-
schaftsgärtnern. (Der blei-

che schweigsame Herr am 
Tisch, so schien mir, war 
Lennè**.) Aber die Ver-
kehrssituation rund um 
die Dessauerstraße bean-
spruchte nur 30 Sekunden, 
und schon war das Thema 
zum wiederholten Mal ver-
tagt, ungeachtet der betrof-
fenen und zunehmend desil-
lusionierten Öffentlichkeit, 
die genau deswegen zu den 
Sitzungen kommt und ge-
duldig ausharrt. (Weiß das 
der Herr Bezirksbürger-
meister?)

Man hört und liest allent-
halben, Deutschland brau-
che schnellere Kommuni-
kationswege und daher den 
neuen 5G-Standard. In der 
Realität erweist sich die-
ser „Hype“ als Illusion. So 
schrieb eine bekannte über-
regionale Zeitung, ein Un-
ternehmen beabsichtige 
in Berlin eine 600 Millio-
nen-Euro-Investition, für 
die ihm die „Sexy“-Stadt 
den Breitbandausbau erst 
noch zusichern musste. 
Vielleicht bekommen ihn so 
auch die übrigen Berliner. 
Er sei ihnen gegönnt.

Aber da schimmert auch Hoff-
nung im Nebel der Illusionen. 
Ein Lob dem Wettbewerb in 
einer Volkspartei, die urplötz-

lich für ihr höchstes Amt drei 
Spitzen- und außerdem noch 
viele Zählkandidaten hat.

Grex

*Der Fehldruck hat als „Blaue 
Mauritius“ Berühmtheit erlangt. 
Heutiger Schätzpreis: 1.000.000 €
**Peter Joseph Lennè (1789 - 
1866) schuf die preußischen Land-
schaftsgärten (heute Weltkultu-
rerbe).
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Stefan Peukert Garten- und Landschaftsbau  
Staatl. geprüfter Techniker für Gartenbau  
 
Wittener Straße 84 
42279 Wuppertal 
 
Tel.:    0202-2819933  
Fax:    0202-2502006     
 
 Anlagenpflege, Gartenpflege, Fällungen, 
 Pflanzungen, Pflaster, Plattenbeläge, Holz- 
 beläge, Teichbau, Steingärten, Winterdienst 
  
Gerne machen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot und beraten Sie zu Ihren 
Fragen rund um den Garten!   Rufen Sie uns an! 
 
www.galabau-peukert.de/   Mail :   info@galabau-peukert.de  
 
 

Haben Sie Ihren Tank
aufgefüllt?
                      Rufen Sie uns an.
                      Tel. 02 02/30 38 43

Mineralöle · 42103 Wuppertal
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Immobilien sind unsere Spezialität!
Deshalb sollten Sie uns
–  Ihr Haus anvertrauen, wenn Sie verkaufen wollen
–  Ihre Wohnung anvertrauen, wenn Sie vermieten wollen.

Haus und Grund Wuppertal und Umland e. V., Tel. 0202/47955-0, Fax 0202/47955-70
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ES LEBE DER GARTEN!

Seit mehr als 20 Jahren ist das Team von den Natursteinbrüchen 
Bergisch Land ihr kompetenter Partner, wenn es um Natursteine 
für Haus und Garten geht. Das Sor�ment reicht von Terrassen-
pla�en, Palisaden, Randsteinen und Blockstufen über Trocken-

mauersteine und Bruchsteine bis zu Spli� und Kies. Auch Gabionen 
und dekora�ve Elemente wie Gartenbänke und Gartenmöbel, 

Grani�iguren, Vogeltränken, Pflanztröge und vieles mehr können 
die Kunden hier finden, ebenso Natursteinfliesen und Arbeits-

pla�en für den Innenbereich. 
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Natursteinhandel-Ausstellungsgarten
Naturstein aus eigenen Brüchen und 

aus aller Welt für Gewerbe und privat.

Hahnenfurth 5 • 42327 Wuppertal
Auf dem Gelände der Kalkwerke Oetelshofen

Fon (02058) 78 26 90 • www.natursteinbrüche.de
info@natursteinbrueche.de

Mo. - Fr. 7 - 17.30, Sa. 9.00 - 13.00 Uhr

Auf über 20.000m²

Wir bearbeiten nasse Keller, nasse Wände, Schimmel.
Ein für alle Mal ! Horather Schanze 4

42281 Wuppertal

Telefon 0202 . 78 55 20

Telefax 0202 . 78 90 21

info@huenninghaus.com

www.huenninghaus.com

Haben Sie Schimmel im Keller?

Hünning_Anz -Schimmel_End.indd   1 16.04.18   09:14

                 Ihr 
Mehrfamilienhaus ist 

gefragt. 

0202 - 393 575 65 
Ihr Spezialist für Mehrfamilienhäuser  
info@pegasus-anlageimmobilien.de 
www.pegasus-anlageimmobilien.de 

Friedrich-Ebert-Str. 107, 42117 Wuppertal

Abdichtungssysteme Bobach
Büro Wuppertal
  0202 - 30 80 34
info@isotec-bobach.de
www.isotec-wuppertal.de

Dipl.-Ing. Daniel Schaub   

TÜV-überwacht
10 Jahre Gewährleistung
Festpreisgarantie
Sauberkeitsgarantie

HANDWERK
AUF HÖCHSTEM

NIVEAU

TEAM
ISOTEC

 Nasse Wände? 
 Feuchter Keller? 
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Die Firma BEYER GMBH & CO. 
IBIA ist ein mittelständisches 
Unternehmen des Wärme-
dienstes mit Hauptsitz in So-
lingen und seit 1964 auf dem 
Gebiet der Heizkosten- u. 
Hausnebenkostenabrechnung 
tätig. Wir sind Mitglied in der 
„Fachvereinigung Heizkosten-
verteiler und Wärmekostenab-
rechnungen e.V.“ und in meh-
reren Bundesländern vertre-
ten. Zu unseren Kunden zäh-
len sowohl große Verwaltun-
gen als auch Eigentümerge-
meinschaften und Hausbesit-
zer. Entsprechend handelt es 
sich bei den von uns betreu-
ten Objekten um eine breite 
Palette, die sich vom Zwei-
familienhaus bis hin zu Wohn- 
und Gewerbeobjekten mit 
mehreren hundert Mietern 
sowie ganzen Siedlungen er-

streckt. Unser Liegenschafts-
stamm umfasst mittlerweile 
rund 16.000 Objekte mit 
mehr als 200.000 Nutzeinhei-
ten, in der Hauptsache Woh-
nungen aber auch Büros, Ge-
schäfte und sonstige gewerbli-
che Einheiten. 
Diesen Stamm betreuen wir 
intern mit 33 Mitarbeitern und 
weiteren 50 Vertretern im Au-
ßendienst. 

Dank der guten Sachkennt-
nis unserer Mitarbeiter und 
der Ausstattung mit einer 
leistungsfähigen und flexib-
len EDV sind wir in der Lage, 
auch schwierige Abrechnun-
gen zu Pauschalpreisen zu er-
stellen.

Für die Verbrauchserfassung 
zur Heizkostenabrechnung 

Eine Firma stellt sich vor

BEYER GMBH & CO IBIA ist ein mittelständisches Unternehmen mit 
Hauptsitz in Solingen. Fordern Sie noch heute ein unverbindliches Angebot 
an - wir beraten Sie gerne!

42699 Solingen
Merscheider Busch 23
Fon 0212-645096-0
Fax 0212-530136
www.ibey.de

50 Jahre 
überzeugende Dienstleistung

Heizkostenverteiler 
Wasser-/Wärmezähler 

Funksysteme 
Rauchmelder

BEYERIBIA
Einfach.Genau.Richtig.

180524_Anzeige_Beyer IBIA_184_60_4c_NEU_ohne Slogan.indd   2 24.05.2018   15:49:55

– Anzeige – – Anzeige –

bieten wir neben den preis-
werten und bewährten Ver-
dunstern auch elektronische 
Heizkostenverteiler unter-
schiedlicher Funktionali-
tät an. Darüber hinaus lie-
fern wir Wärmezähler sowie 
Kalt- u. Warmwasserzähler 
in unterschiedlichen Baufor-
men und Größen. Zunehmen-
der Beliebtheit erfreuen sich 
Funksysteme, bei denen das 
Betreten der Wohnungen zur 
Ablesung entfällt. Hier bieten 
wir Ihnen Lösungen die spezi-
ell auf Ihre Bedürfnisse abge-
stimmt sind an. 

Alle Erfassungsgeräte können
Sie bei uns kaufen oder auch 
mieten,  wobei die Geräte-
mieten unter  bestimmten
Voraussetzungen  umlagefähig 
sind.
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4000 m Produktions-
und Ausstellungsfläche

Neheim Lange Wende 86, 59755 Arnsberg NEU

2.b) Anzeige nach § 13 Abs. 1 
jetzt auch per E-Mail
Nach § 13 Abs. 1 ist nach 
dortiger Maßgabe z.B. die 
Inbetriebnahme bzw. bauli-
che Veränderung einer Ver-
sorgungsanlage dem Ge-
sundheitsamt anzuzeigen. 
Diese Anzeige kann nun-
mehr auch elektronisch er-
folgen15.  Damit ist jetzt ins-
besondere die Anzeige per 
E-Mail möglich.
Im Zweifel ist aber zu be-
denken, dass bei einer 
E-Mail die Möglichkeiten, 
den Zugang beim Empfän-
ger auch nachzuweisen, ein-
geschränkt sein können.
Ansonsten sind, namentlich 
bei der Übermittlung von 
personenbezogenen Daten, 
die Vorgaben des Daten-
schutzes zu beachten.

2.c) Unverzügliche Vor-
lage von Aufzeichnungen
Die gem. § 16 Abs. 7 Satz 4 

Trinkwasserverordnung umfangreich novelliert, Teil 2                  

auf Anforderung des Ge-
sundheitsamtes zu bewir-
kende Vorlage von Auf-
zeichnungen durch den UsI, 
im Regelfall Vermieter bzw. 

Wohnungseigentumsver-
walter, hat nun „unverzüg-
lich“, also gem. § 121 BGB 
„ohne schuldhaftes Zögern“ 
zu erfolgen.

3. Einbringungsverbot für 
ungeeignete Materialien 
usw. 
Eine weitere Neuregelung 
betrifft nach § 17 Abs. 7 
(neu) das Einbringungsver-
bot für ungeeignete Gegen-
stände und Verfahren in die 
Trinkwasserbereitung und 
-verteilung16.  Das Verbot 
gilt beispielsweise für Ge-
ruchsstoffe, pharmazeu-
tisch wirksame Stoffe, Wär-
metauschanlagen etc. Dazu 
würde auch die – vor länge-
rem tatsächlich erwogene – 
Verlegung von Kabelfern-

sehleitungen in Trinkwas-
serrohren gehören17.  So-
weit solche nicht bestim-
mungsgemäße Nutzungen 
bereits vorliegen, ist eine 
Übergangsfrist „bis zum 9. 
Januar 2020“ für deren Be-
seitigung vorgesehen. Wird 
während der Übergangs-
frist eine Gefährdung der 
menschlichen Gesundheit 
erkannt, kann das Gesund-
heitsamt nach § 20 Absatz 
1 Nummer 5 jederzeit die 
Entfernung anordnen.

4. Informationspflicht 
betr. Bleirohre schon bei 
bloßem Verdacht 
Nach § 21 Abs. 1 (alt) wa-
ren die betroffenen Verbrau-
cher über das Vorhanden-
sein von Trinkwasserrohren 
aus Blei zu informieren, so-
weit der UsI, vulgo der Ver-
mieter, davon Kenntnis er-
langte. Diese Bestimmung 
wurde nun durch § 21 Abs. 
1a (neu)  dahin erweitert, 
dass diese Informations-
pflicht auch schon dann ein-
tritt, wenn ein entsprechen-
der Verdacht besteht, ins-
besondere aufgrund quali-
tätsgesicherter Analysenda-
ten. Der Blei-Grenzwert be-
trägt nach Anlage 2, Teil II, 
Nr. 4 weiterhin 0,010 Mil-
ligramm = 10 Mikrogramm 
je Liter18. 

5. Spezialfragen außer-
halb des Mietrechts
Weiterhin wurden mit der 
Novelle noch spezielle Fragen 

geregelt, welche für die 
Vermietung bzw. das Woh-
nungseigentum von gerin-
gerer Bedeutung sind: 

5.a) Für Kleinanlagen zur 
Eigenversorgung (§ 3 Nr. 
2 c) sind jetzt die Über-
prüfungsintervalle auf ma-
ximal fünf Jahre verlän-
gert worden (§ 14 Abs. 2 S. 
5 [neu]19; § 19 Abs. 5 S. 3 
[neu]).  Weitere Informatio-
nen finden sich in der Bro-
schüre: „Das Water-Safe-
ty-Plan-Konzept.“20 

5.b) Die Bestimmungen 
betr. radioaktive Stoffe, 
wie z.B. §§ 7a, 20a, nament-
lich die Untersuchungs-
pflicht auf Radioaktivität 
gem. § 14a Abs. 1, betreffen 
im Regelfall nicht den Ver-
mieter bzw. die Wohnungs- 
eigentümergemeinschaft. 
Diese Bestimmungen gelten 
grundsätzlich nur für „zent-
rale Wasserwerke“ im Sinne 
des § 3 Nr. 2a.21  

5.c) Hinzu kommen etliche 
Änderungen betr. die text-
lichen Anlagen22.  Der Buß-
geldkatalog in § 25 umfasst 
nunmehr 29 Bußgeldtatbe-
stände.
15) BGBl. 2018, Seite 101; BR-DrS 700/17, Seite 
41; 16) BGBl. 2018, Seite 105; 17) Dazu: BR-DrS 
700/17, Seite 53; 18) BGBl. 2018, Seite 108; 
19) Vgl. BR-DrS 700/17, Seite 42 und BR-DrS 
700/17 [Beschluss]; 20) Weitere Informationen in 
der Broschüre: „Das Water-Safety-Plan-Konzept.“; 
Download: www.umweltbundesamt.de, in das 
Suchfeld eingeben: wsp - handbuch.
21)Vgl. Leitfaden zur Untersuchung und Bewer-
tung von radioaktiven Stoffen; 22)Vgl. BGBl. 2018, 
Seiten 108 bis 114. 

RA Frank - Georg Pfeifer, 
Düsseldorf

Zur Beurteilung der Frage, ob in einer zu hohen Menge 
an Ablaufwasser infolge Bleibelastung ein Mietman-
gel vorliegt, kann etwa auf zwei Gerichtsentscheidun-
gen verwiesen werden. So stelle bleihaltiges Trink-
wasser nicht zwangsläufig einen Mangel des Miet-
sache dar. Zur Vermeidung gesundheitlicher Risiken 
sei es dem Mieter zuzumuten, das Wasser morgens 
zunächst kurze Zeit ablaufen zu lassen (Landgericht 
Berlin, 15.03.2002 – 63 S 54/00; Mietermagazin Ber-
lin, 2002, Seite 225. Muss Wasser aber 10 bis 15 Mi-
nuten ablaufen, um nach der TrinkwasserV zulässige 
Bleiwerte zu erreichen, liege ein Mangel der Mietwoh-
nung vor; die Mietminderung beträgt 5% (So: Amts-
gericht Hamburg-St. Georg 28.02.2011 – 910 C 117/10, 
Wohnungswirtschaft und Mietrecht, 2012, Seite 169).
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Inh. Oliver Nogly

Rheinstr. 45
42117 Wuppertal
www.shk-nogly.de

 0202/94623787
0202/94623788

 info@shk-nogly.de

Ruhrstr. 7
42117 Wuppertal
www.shk-nogly.de

Alle Jahre wieder
„Ja ist denn schon wie-
der Weihnachten?“ fragte 
Franz Beckenbauer vor ca. 
10 Jahren in einem wit-
zigen Werbespot einen 
Mobilfunkanbieter. Der 
Spruch verselbständigte 
sich, wurde zum geflügel-
ten Wort. Uns erinnert er 
uns daran, dass das Jahres-
ende naht und es mal wie-
der Zeit für die Zählerable-
sung ist.

Jedem Eigentümer, der mit 
seinen Mietern über Ne-
benkosten abzurechnen hat, 
ist dringend zu empfeh-
len, die Zählerstände aller 
Haupt- und Zwischenzäh-
ler seines Hauses zum Jah-
reswechsel zu notieren. Bei 
Heizöl bitte nicht den Tan-
kinhalt vergessen, da dieser 
als Restbestand in der Ab-
rechnung zu berücksichti-
gen ist.

Zum Nachweis, dass die 
Zähler korrekt abgelesen 
worden sind und die fest-
gehaltenen Zahlen stim-
men, empfiehlt es sich, ei-
nen Zeugen hinzuzuziehen, 
im Idealfall einen Mieter 
des Hauses, der selbst von 
der Abrechnung betroffen 
ist. Wenn möglich sollte 
der Zeuge das Ableseproto-
koll unterschreiben, so dass 
man etwas Schriftliches in 
der Hand hat, falls es zum 
Streitfall kommt.

Die Notierung der Zäh-
lerstände zum Jahresende 
macht auch in den Fällen 
Sinn, in denen die Abrech-
nung nicht nach dem Ka-
lenderjahr erfolgt. 

So hält man sich zum ei-
nen die Option offen, spä-

ter einmal in einen anderen 
Turnus zu wechseln. Zum 
anderen könnte eine zeit-
nahe Weitergabe der Able-
sedaten an die Stadt dazu 
führen, dass im Grundabga-
benbescheid über den kon-
kreten Jahresverbrauch ab-
gerechnet wird, und dieser 
nicht durch Umrechnung 
ermittelt werden muss.

Als Stichtag für die Able-
sung wäre der 31.12. oder 
der 01.01. ideal. Hat man 
an diesen Tagen etwas an-
deres vor, schadet es nichts, 
wenn die Ablesung etwas 
früher oder später erfolgt. 
Man hat dann zumindest ei-
nen Annäherungswert und 
kann den Zählerstand für 
das Jahresende rechnerisch 
rekonstruieren.

Bei Zwischenzählern sollte 
anlässlich der Ablesung zu-
sätzlich geprüft werden, ob 
die Eichgültigkeit noch ein-
gehalten ist (bei Wasser-
zwischenzählern 6 Jahre 
mit Ablauf zum Jahres-
ende). Verwendet man die 
Daten nicht geeichter Zäh-
ler, stellt dies nicht nur ei-
nen Verstoß gegen das 
Eichgesetz dar, der als Ord-
nungswidrigkeit mit Buß-
geld geahndet werden 
kann. Es sind in diesen Fäl-
len auch Schwierigkeiten 
bei der Durchsetzung von 
Zahlungsansprüchen vor-
programmiert. 

Für weitergehende Infor-
mationen stehen Ihnen die 
Mitarbeiter Ihrer Haus und 
Grund Geschäftsstelle gern 
zur Verfügung. Dort erhal-
ten Sie auch Hilfestellung 
für  die Klärung rechtli-
cher und praktischer Fra-

gen. Auf Wunsch können 
Sie auch die komplette Ab-
rechnungsarbeit in unsere 

Hände legen und Ihre Zeit 
wertvolleren Dingen wid-
men.           RA Klaus Riske

Grün erhalten
 Grün gestalten

Ihr Fachbetrieb für Grünanlagenpflege
Stefan Peukert
Staatlich geprüfter Techniker für Gartenbau
Garten- und Landschaftsbau
Wittener Str. 84 · 42279 Wuppertal

Tel. 02 02 / 281 99 33 · Fax 02 02 / 250 20 06 · info@galabau-peukert.de

www.galabau-peukert.de
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Urteile in Kurz-

fassung

zusammengestellt von 
RA Klaus Riske

Eigenbedarf in Teilzeit
Eine  Eigenbedarfskündigung 
ist gerechtfertigt, wenn der 
Vermieter die Wohnung 
für sich und/oder seine 
Kinder  2 bis 4 Wochen 
im Jahr nutzen will, um 
Familienfeiern beiwohnen 
zu können. Der steigende 
Wohnungsbedarf in Bal- 
lungszentren und Groß-
städten ist hierfür ir-
relevant (BGH, Beschluss 
vom 21.08.2018 - VIII ZR 
186/17).

Mietminderung in Teil-
zeit 
Bei einem Mangel, der sich 
nur periodisch erheblich auf 
die Gebrauchstauglichkeit 
einer Mietsache auswirkt, 
ist die Miete nur für den 
betroffenen Zeitraum 
gemindert (BGH, Beschluss 
vom 04.09.2018 - VIII ZR 
100/18).

Schöner Wohnen
Auch im preisgebundenen 
Wohnraum kann die 
A n f a n g s r e n o v i e r u n g 
ind iv idualvert ragl ich 
wirksam auf den Mieter 
übertragen werden (BGH, 
Beschluss vom 22.08.2018 
- VIII ZR 287/17).
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V o n  F a l l  z u  F a l l

DAMIT SIE SICHER ANS ZIEL KOMMEN
Vergleich von mehr als 175 Banken

Heinkelstr. 8 
42285 Wuppertal

Tel.: 0202 - 31 75 33 - 0
www.huettig-rompf.de

WQG präsentiert neuen Ratgeber zur 
Sanierungen von Altbauten

Ein jeder Vermieter hat 
es schon mal erlebt. Sein 
Mieter zahlt nur schlep-
pend oder dann gar nicht 
mehr die Mieten. Der Ver-
mieter ist nun gezwungen 
zu entscheiden, wie es mit 
dem Mietverhältnis weiter 
gehen soll. Oft bleibt dann 
nur als Lösung die Kündi-
gung des Mietverhältnis-
ses. Wenn der Mieter mit 
mindestens zwei Monats-
mieten im Rückstand ist, 
steht dazu sogar eine frist-
lose Kündigung zur Ver-
fügung.

Der BGH hat sich gleich in 
zwei Verfahren (Az. VIII 
ZR 231/17 und VIII ZR 
261/17) zu Kündigungen 
des Vermieters wegen Zah- 
lungsunregelmäßigkeiten 
des Mieters auseinander ge-
setzt: 

In dem einen Fall zahlte der 
Mieter zwei Monatsmie-
ten nicht. Wegen des damit 
eingetretenen Zahlungs-
verzuges wurde die außer-
ordentliche fristlose Kün-
digung, verbunden mit ei-
ner Aufforderung zur Räu-
mung und Herausgabe der 
Mietsache binnen 2 Wo-
chen nach Zugang der Kün-
digung und daneben „rein 
vorsorglich und hilfsweise“ 
die ordentliche Kündigung 
des Mietverhältnisses zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt 
ausgesprochen. Nach dem 
der Mieter die Kündigung 
erhalten hat, überwies er die 

Hilfskündigung gilt!
Mietrückstände und wider-
sprach der Kündigung.

In dem anderen Fall wur-
den seitens der Mieter drei 
Monatsmieten nicht ge-
zahlt. Auch in diesem Fall 
kündigte der Vermieter das 
Mietverhältnis wegen des 
Zahlungsrückstands frist-
los. Auch dort wurde hilfs-
weise die fristgerechte Kün-
digung erklärt. Vor Zugang 
des Kündigungsschreibens 
wurde eine der drei fehlen-
den Monatsmieten ausge-
glichen. Die weiteren Rück-
stände wurden dann meh-
rere Tage nach dem die 
Kündigung zugegangen 
wurde, beglichen.

In beiden Fällen kam es zu 
Gerichtsverfahren durch 
die Instanzen, wobei es zu-
letzt um den Punkt ging, ob 
die fristgerechten Kündi-
gungen jeweils durchgrif-
fen. Die beiden Berufungs-
instanzen dieser Fälle lehn-
ten die Ansprüche auf Räu-
mung und Herausgabe der 
Mietwohnungen jeweils ab. 
Zwar räumten die Gerichte 
noch ein, dass die Räu-
mungsansprüche zunächst 
aufgrund wegen der Zah-
lungsverzüge wirksamen 
Kündigungen entstanden 
sind. Da aber in beiden Fäl-
len jeweils noch vor Kla-
geerhebung die Mietrück-
stände vollständig ausge-
glichen wurden, ist die je-
weilige fristlose Kündigung 
nach der gesetzlichen Vor-

schrift des § 569 Absatz 3 
Nr. 2 BGB nachträglich er-
loschen. 

Die da neben rein vorsorg-
lich und hilfsweise erklär-
ten ordentlichen bzw. frist-
gerechten Kündigungen ak-
zeptierten die Berufungsge-
richte nicht. Sie waren je-
weils der Meinung, dass die 
entsprechenden fristgerech-
ten Kündigungen ins Leere 
gingen. Hierbei argumen-
tierten beide Berufungsge-
richte in ähnlicher Weise 
und meinten, aufgrund der 
jeweils ausgesprochenen 
fristlosen Kündigung sei 
das jeweilige Mietverhält-
nis ja sofort beendet wor-
den. Von daher habe folg-
lich ein Mietverhältnis, das 
mit einer fristgerechten 
Kündigung gekündigt wer-
den sollte, gar nicht mehr 
bestanden. Und die Zahlung 
in der Schonfrist führe nicht 
dazu, dass die hilfsweise er-
folgte fristgerechte Kündi-
gung dann später wirksam 
werde.

In beiden Fällen erteilte der 
Bundesgerichtshof der Auf-
fassung der Berufungsge-
richte eine klare Absage und 
stellte fest, dass mit dieser 
Begründung die Ansprüche 
eines Vermieters auf Räu-
mung und Herausgabe nicht 
verneint werden können. 
Beide Berufungsgerichte 
hätten den Inhalt der hilfs-
weise ausgesprochenen or-
dentlichen Kündigung nicht 
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ELEKTRO-ANLAGEN
STRASSBURGER
• Installationen               • Industrieanlagen
• Reparaturen                • Warmwassergeräte
• Nachtspeicheranlagen • Sprechanlagen
• Breitbandverkabelung  • Kundendienst
• Netzwerktechnik
Gathe 47                           Telefon: (02 02) 45 32 27
42107 Wuppertal              Telefax: (02 02) 45 23 69                                          

G
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Wuppertal, Hofkamp 148, Tel. 28 09 00

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

WQG präsentiert neuen Ratgeber zur 
Sanierungen von Altbauten

Besuchen Sie uns im Internet: www.happe-gmbh.de

42389 Wuppertal • Schwelmer Straße 46

Telefon: 02 02-60 28 43
Notdienst 01 71-2 61 20 16

Tankreinigung ∙ Tankschutz 
Demontage

Sanitär- und Heizungsbau

Heizöl

Seit 1885

TÜV gepr. Fachbetrieb
§ 19 I WHG

Mit Pauken und 
Trompeten
Der Bundesgerichtshof hat 
in einen Rechtsstreit, in dem 
die klagenden Bewohner 
eines Reihenhauses erreichen 
wollten, das Trompetenspiel 
aus dem benachbarten 
Reihenhaus nicht mehr hören 
zu müssen, zu Gunsten des 
musizierenden Nachbarn 
entschieden. Das häusliche 
Musizieren einschließlich des 
dazugehörigen Übens gehöre 
zu den sozialadäquaten 
und üblichen Formen der 
Freizeitbeschäftigung und 
sei in gewissen Grenzen 
hinzunehmen, weil es zu der 
grundrechtlich geschützten 
freien Entfaltung der 
Persönlichkeit gehöre. Der 
BGH verwies das Verfahren 
an das Landgericht zurück, 
das nun die konkreten 
Zeiten festzulegen hat (BGH 
Urteil vom 26.10.2018 - V ZR 
143/17).

hinreichend erfasst und 
zu dem den Regelungsge-
halt des § 569 Absatz Nr. 2 
BGB grundlegend verkannt. 
Die Regelung des § 569 Ab-
satz 3 Nr. 2 beschränkt sich 
eben nicht nur darauf, le-
diglich Ansprüche auf Räu-
mung und Herausgabe der 
Mietsache nachträglich zum 
Erlöschen zu bringen. Viel-
mehr hat der Gesetzge-
ber gewährleisten wollen, 
dass die wirksam ausgeübte 
fristlose Kündigung unter 
den dort genannten Voraus-
setzungen trotz ihrer Ge-
staltungswirkung rückwir-
kend als unwirksam gilt und 
der Mietvertrag fortgesetzt 
wird. In einer solchen Situ-
ation kommt eine gleichzei-
tig mit einer fristlosen Kün-
digung wegen Zahlungsver-
zug hilfsweise ausgespro-
chene ordentliche Kündi-
gung zur Geltung. Der Ver-
mieter, der eine hilfsweise 
oder vorsorglich ordentli-
che Kündigung wegen eines 
Zahlungsrückstandes aus-
spricht, erklärt diese nicht 
nur für den Fall einer be-
reits vor Zugang des Kündi-
gungsschreibens gegebenen 
Unwirksamkeit der vorran-
gig erfolgten fristlosen Kün-
digung. Er bringt vielmehr 
aus objektiver Mietersicht 
regelmäßig gleichzeitig zum 

Ausdruck, dass die ordent-
liche Kündigung auch dann 
zum Zuge kommen soll, 
wenn die zunächst wirksam 
erklärte fristlose Kündigung 
(auch nachträglich) unwirk-
sam ist/wird.

Fazit:
Der BGH-Entscheidung ist 
im vollen Umfang beizu-
pflichten. Wenn wie vorlie-
gend zusätzlich eine hilfs-
weise ordentliche Kündi-
gung erklärt wird, zeigt der 
Vermieter eindeutig dem 
Mieter auf, dass auf jeden 
Fall wegen den Pflichtver-
letzungen des Mieters das 
Mietverhältnis ein Ende fin-
den soll. Aufgrund der Be-
sonderheiten zu einer die 
fristlosen Kündigung hei-
lenden Zahlung innerhalb 
der Schonfrist, ist der Ver-
mieter eben nicht in der 
Lage im Vorhinein erkennen 
zu können, ob es noch zu ei-
ner nachträglichen Unwirk-
samkeit seiner an sich bis 
zur Zahlung innerhalb der 
Schonfrist wirksamen frist-
losen Kündigung kommt. 
Die Berufungsgerichte ha-
ben mit ihrer Argumenta-
tion, dass die hilfsweise 
Kündigung wegen des zwi-
schenzeitlich nicht mehr be-
stehenden Mietverhältnis-
ses, gar nicht möglich sei, 

künstlich den einheitlichen 
natürlichen Lebenssachver-
halt in einzelne an sich nicht 
trennbare Bestandteile auf-
gelöst und hierbei eine ver-
nünftige und lebensnahe 
und objektive Betrachtung 
außer Acht gelassen. Dies 
umso mehr, als der Gesetz-
geber mit der von ihm ge-
schaffenen Regelung in § 
569 Absatz 3 Nr. 2 BGB 
bestimmt, dass durch eine 
Schonfristzahlung gerade 
erzeugt wird, dass ein Miet-
verhältnis insgesamt rück-
wirkend als nicht beendet 
anzusehen ist.

Oft greifen die Vermie-
ter zur Kündigung als letz-
tes Mittel, wenn eine Kom-
munikation mit dem Mieter 
nicht mehr möglich ist und 
es sich zeigt, dass von die-
sem gar nicht oder nur un-
ter dem Druck einer Kündi-
gung mit weiteren Mietzah-
lungen zu rechnen ist. Will 
der Vermieter nicht immer 
wieder hinter seinen Mie-
ten bei unsicheren Kanto-
nisten herlaufen, sollte er 
auf jeden Fall neben einer 
fristlosen Kündigung auch 
immer überlegen, ganz be-
wusst auch eine hilfsweise 
fristgerechte bzw. ordentli-
che Kündigung auszuspre-
chen. Wie die BGH-Ent-
scheidungen zeigen, kann er 
eben dadurch im Regelfall 
eine endgültige Beendigung 
des Mietverhältnisses her-
beiführen.
RA Dirk-Ingmar Wimmershoff



VON FALL ZU FALL

EIGENTÜMERJOURNAL DEZEMBER 2018124 Eigentümerjournal   |   April 2015

V o n  F a l l  z u  F a l l

DAMIT SIE SICHER ANS ZIEL KOMMEN
Vergleich von mehr als 175 Banken

Heinkelstr. 8 
42285 Wuppertal

Tel.: 0202 - 31 75 33 - 0
www.huettig-rompf.de

Null Promille
BGH, Beschluss vom 21.08.2018 
- VIII ZR 92/17
Ein formularmäßig vereinbarter 
Ausschluss der Verzinsung 
des Kautionsguthabens 
in einem im Jahr 1966 
abgeschlossenen Wohn-
raummietvertrag hält einer 
Inhaltskontrolle am Maßstab 
des § 307 I 1 BGB stand. Ob-
wohl § 551 BGB mit Wirkung 
seit dem 01.09.2001 grund-
sätzlich auch auf zu diesem 
Zeitpunkt bereits bestehen-
de Mietverhältnisse anzu-
wenden ist, gilt dies nach 
der Übergangsvorschrift des 
Art. 229 § 3 VIII EGBGB nicht, 
wenn die Verzinsung der 
Kaution vor dem 01.01.1983 
durch Vertrag ausgeschlos-
sen worden ist. 

Null Abzug
Der Umstand, dass der 
Kläger in der Mieterhö-
hungserklärung zu Un-
recht keinen Abzug für 
die durch die Moderni-
sierungsmaßnahmen er-
sparten Instandhaltungs-
aufwendungen vorge-
nommen hat, betrifft 
nicht die formelle Wirk-
samkeit der Mieterhö-
hungserklärung mittels 
derer lediglich die Nach-
vollziehbarkeit der Erhö-
hung gewährleistet wer-
den soll, sondern aus-
schließlich die materi-
elle Begründetheit der 
Mieterhöhung (BGH, Be-
schluss vom 25.09.2018 - 
VIII ZR 121/17).

In Wohnungseigentümer- 
gemeinschaften besteht 
meist unterschiedliche 
Auffassung der Eigentü-
mer untereinander dar-
über, ob und welche Ar-
beiten, insbesondere zu 
welchem Preis und  von 
wem für die Gemeinschaft 
durchzuführen sind. So 
auch in einem vom LG 
Frankfurt a.M. (Az. 13 
S 184/16) entschiedenen 
Fall.

In seiner Entscheidung 
musste das Landgericht sich 
mit einer Streitigkeit inner-
halb einer Eigentümerge-
meinschaft über einen Be-
schluss zu dem Umgang mit 
der Pflege der Außenanlage 
sowie die Sicherstellung 
des Winterdienstes ausei-
nandersetzen. Dort wurde 
beschlossen, dass anstatt 
ein gewerbliches Unterneh-
men mit der Pflege der Au-
ßenanlage und der Durch-
führung des Winterdienstes 
zu beauftragen, diese Arbei-
ten durch von der Gemein-
schaft einzustellende Mini-
jobber gewährleistet wer-
den sollten. Hiermit waren 
nicht alle Eigentümer ein-
verstanden, so dass es zu 
einer Anfechtung des Be-
schlusses vor Gericht kam. 
Das Landgericht Frankfurt 
hatte mehrere Zweifel an 
der Rechtmäßigkeit des Be-

Wohnungseigentum –Winterdienst durch 
Minijobber?

schlusses und erklärte ihn 
daraufhin für unwirksam. 
Das Landgericht hatte Be-
denken, ob die Einhaltung 
der Verkehrssicherungs-
pflichten ausreichend gesi-
chert ist, wenn die entspre-
chenden Dienste auf Mini-
jobber übertragen werden, 
die jeder für sich selbst ge-
genüber dem Auftraggeber 
in der Verantwortung stehen. 
Dem gegenüber sah das Ge-
richt eine höhere Sicherheit 
bei gewerblichen Unterneh-
men, die sachlich und per-
sonell anders auf den Win-
terdienst eingestellt seien 
und sich so über solche Un-
ternehmen Haftungsfälle 
vermeiden ließen.

Getrieben von diesen 
Grundgedanken ließ das 
Gericht die Wirksamkeit 
des Beschlusses dann im 
Wesentlichen aber an einem 
formellen Gesichtspunkt 
scheitern. Das Gericht war 
der Meinung, dass die Ge-
meinschaft nicht das ihr zu-
stehende Ermessen sachge-
recht ausgeübt hat, da die 
Beschlussentscheidung auf 
Basis einer unzureichen-
den Tatsachengrundlage 
getroffen worden sei. Vor-
liegend seien die Eigentü-
mer gar nicht oder nur un-
zureichend über den Um-
fang der Rechte und Pflich-
ten aus dem Abschluss von 

Minijobs unterrichtet ge-
wesen. Gerade weil an Mi-
nijobs neben etwaigen Haf-
tungsfragen und Haftungs-
risiken auch erhebliche so-
zial- und arbeitsrechtliche 
Folgen geknüpft sind, hät-
ten die Eigentümer über 
diese Umstände vorher un-
terrichtet sein müssen. Hier 
sei beispielhaft das Wissen 
über den Umfang der Ent-
geltfortzahlung im Krank-
heitsfalle angeführt. 

Da all diese Informationen 
überhaupt nicht vorlagen, 
entsprach der Beschluss 
nicht ordnungsmäßiger Ver-
waltung. 

Anmerkung:
Der Grundgedanke des 
Landgerichts das gewerbli-
che Unternehmen eine hö-
here Haftungssicherheit 
vermitteln, vermag so nicht 
zu überzeugen. Auf dem 
Markt der Winterdienst-
pflege gibt es genügend 
Unternehmen, die nur die 
saure Gurkenzeit der Win-
termonate damit verbringen 
sich mit dem Winterdienst 
zu beschäftigen und ge-
rade nicht so personell auf-
gestellt sind, wie dies von 
dem Landgericht Frank-
furt a. M. unterstellt wird. 
Auch bei solchen Unterneh-
men können sich Haftungs-
fälle wie bei Minijobbern 



VON FALL ZU FALL

DEZEMBER 2018 EIGENTÜMERJOURNAL 13

Bedingungslos
Ein Beschlussergebnis 
kann nicht unter der 
Bedingung festgestellt 
werden, dass kein Woh-
nungseigentümer inner-
halb einer bestimmten 
Frist widerspricht. Ge-
schieht dies dennoch, ist 
ein Beschluss nicht zu-
stande gekommen (BGH, 
Urteil vom 06.07.2018 - V 
ZR 221/17). 

Vermeidbar
Der Schuldner  kann sich 
regelmäßig nur dann da-
rauf berufen, dass die 
Zwangsvol lstreckung 
ihm einen nicht zu erset-
zenden Nachteil bringe 
und deswegen die einst-
weilige Einstellung der 
Zwangsvol lstreckung 
beim Revisionsgericht be-
antragen, wenn er in der 
Berufungsinstanz einen 
Vollstreckungsschutzan-
trag nach § 712 ZPO ge-
stellt hat. Nicht unersetz-
lich sind Nachteile, die 
der Schuldner selbst ver-
meiden kann (BGH, Be-
schluss vom 26.09.2018 
- VIII ZR 290/18).

für die Eigentümergemein-
schaft ergeben. Auch stel-
len sich Zweifel der erfolg-
reichen Regressierung bei 
(kleineren) gewerblichen 
Unternehmen, zumal häu-
fig in diesen Bereichen die 
Unternehmensformen der 
UG oder Limited anzutref-
fen sind. Von daher ist die-
ser Argumentationsstrang 
des Landgerichtes nicht ak-
zeptabel schlüssig.

Anders ist dies mit der 
Grundlagenermittlung. Hier 
ist dem Landgericht zuzu-
stimmen, dass eine Eigen-
tümergemeinschaft umfas-
send informiert sein muss, 
um sich im Klaren über die 
Reichweite der zu treffende 
Entscheidung zu sein. Ge-
rade, wenn es wie hier bei 
dem Winterdienst um eine 
Tätigkeit geht, die mit sehr 
hohem Haftungspotenzial 
verbunden ist. Hier soll-
ten sich die Wohnungsei-
gentümer vergegenwärti-
gen, dass sie letztlich als 

Grundstückseigentümer bei 
Schadensfällen der erste 
rechtliche Ansprechpart-
ner für Schadensersatzan-
sprüche eines etwaigen Ge-
schädigten sind. Von daher 
muss besonderes Augen-
merk auf dieses Risiko ge-
legt werden. Auch müssen 
die Wohnungseigentümer 
daran denken, dass, wenn 
sie jemanden mit den Auf-
gaben betraut haben, dann 
nicht einfach die Hände in 
den Schoss legen können. 
Es hat nämlich eine Kont-
rolle des Beauftragten statt 
zu finden. Denn diese Auf-
sichtspflicht über die Ein-
haltung der Verkehrssiche-
rungspflichten, zu den eben 
der Winterdienst gehört, 
liegt immer bei der Eigen-
tümergemeinschaft. Daher 
gilt auch in diesen Fällen: 
„Vertrauen ist gut –Kont-
rolle aber besser“ 

Oft wird in Breitengraden, 
in denen Wintermonate mil-
der oder nicht so stark aus-

fallen von den Eigentümer-
gemeinschaften angestrebt, 
möglichst gar keine Fremd-
kosten für den Winterdienst 
entstehen zu lassen und dies 
durch eigene Arbeit selbst 
zu organisieren. Hier ist 
wichtig zu wissen, dass die 
Durchführung des Winter-
dienstes durch eigene Ar-
beitsleistung der Woh-
nungseigentümer als so ge-
nannte tätige Mithilfe nicht 
wirksam beschlossen wer-
den kann. Sollte es gleich-
wohl zu einem solchen Be-
schluss kommen oder zu ei-
nem solchen, in den die-
jenigen, die nicht am per-
sönlichen Winterdienst teil-
nehmen, alleine die Kos-
ten eines für diese ersatz-
weise beauftragten Dritten 
zu übernehmen haben, sind 
diese nicht rechtsicher, da 
solche Beschlüsse auf ent-
sprechende Anfechtung hin 
von den Gerichten regelmä-
ßig als unwirksam aufgeho-
ben werden.
RA Dirk-Ingmar Wimmershoff

In Nachbarschaftverhält-
nissen besteht in der Re-
gel ein mehr oder min-
der gutes Verhältnis zum 
Nachbarn. Aber nicht im-
mer ist dies der Fall, so 
dass es zu Nachbarstrei-
tigkeiten kommt, die dann 
vom Gericht entscheiden 
werden müssen. So nun in 
einem Fall vor dem BGH 
(Az. V ZR 143/17).
In dem BGH-Fall ging es 
mal nicht um den Klassiker 
eines Streits an der Garten- 
und Grundstücksgrenze, 
sondern um das Musizie-
ren in einem der Nachbar-
häuser. In diesem Hause ist 
der Ehemann der Eigentü-

Wenn Nachbars Lied stört
mer Berufsmusiker. Sein 
Instrument ist die Trom-
pete. Er übt im Erdgeschoss 
und in einem Proberaum im 
Dachgeschoss die Trompete 
nach seinen Angaben ma-
ximal 180 Minuten am Tag 
und regelmäßig nicht mehr 
als an zwei Tagen pro Wo-
che. Hierbei werde von ihm 
die Mittags- und Nacht-
ruhezeiten berücksichtigt. 
Weiterhin unterrichtet er 
an zwei Stunden wöchent-
lich externe Schüler. Die 
Ehefrau selbst spielt nicht 
Trompete. Das von ihnen 
genutzte Haus ist ein Rei-
henhaus. Die Eigentümer 
des unmittelbar benach-

barten Reihenhauses sahen 
sich gestört durch das Mu-
sizieren der Nachbarn. Da 
diese nicht auf die Wün-
sche nach Ruhe eingingen, 
wurde geklagt und zwar da-
hingehend, dass das Spielen 
von Musikinstrumenten auf 
dem Anwesen der sich ge-
stört fühlenden Nachbarn 
nicht mehr wahrgenommen 
werden kann.

Sowohl das Amtsgericht als 
auch später das Berufungs-
gericht, jedoch unter Än-
derung des amtsgerichtli-
chen Urteils, hatten die Be-
troffenen verurteilt, die Er-
teilung von Musikunter-

richt an Dritte insgesamt zu 
unterlassen und es ferner 
zu unterlassen in dem An-
wesen Instrumentalmusik 
zu spielen. Davon ausge-
nommen ist nur das Dach-
geschoss. Dort darf maxi-
mal 10 Stunden pro Woche, 
nämlich montags bis frei-
tags zwischen 10.00 Uhr 
und 12.00 Uhr und 15.00 
Uhr und 19.00 Uhr musi-
ziert werden. Außerdem 
dürfe maximal an 8 Samsta-
gen oder Sonntagen im Jahr 
zwischen 15.00 Uhr und 
18.00 Uhr jeweils maximal 
eine Stunde Trompete geübt 
werden.
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Kaltgestellt
Sieht die Teilungserklä-
rung eine Nutzung einer 
Teileigentumseinheit als 
Laden vor, kann in die-
ser kein Eiscafé betrie-
ben werden, in dem auch 
Speisen und Getränke 
verkauft werden und 
eine Bestuhlung vorhan-
den ist. Ein Anspruch auf 
Unterlassung einer ver-
einbarungswidrigen Nut-
zung besteht auch gegen 
den Mieter, selbst wenn 
der Mietvertrag eine der-
artige Nutzung gestattet 
(LG Frankfurt a. M., Urteil 
vom 27.09.2018 - 2-13 S 
138/17).

Kälter gestellt
Für Maßnahmen zur Ein-
sparung von Heizenergie 
hat der Vermieter in der 
Mieterhöhungserklärung 
neben einer schlagwort-
artigen Bezeichnung der 
Maßnahme und einer 
Zuordnung zu den Posi-
tionen der Berechnung 
diejenigen Tatsachen 
darzulegen, anhand de-
rer überschlägig beur-
teilt werden kann, ob 
die bauliche Änderung 
eine nachhaltige Einspa-
rung von Heizenergie 
bewirkt (BGH, Beschluss 
vom 12.06.2018 - VIII ZR 
121/17).

Mit dieser Entscheidung 
waren die Betroffenen nicht 
einverstanden und zogen 
vor den Bundesgerichts-
hof. Dieser hat die Vorgän-
gerentscheidung teilweise 
aufgehoben und im Übri-
gen zurück verwiesen. Der 
BGH stellte klar, dass die 
Ehefrau, die ja gar nicht 
musizierte, gar nicht recht-
lich in Anspruch und da-
her nicht verurteilt wer-
den kann. Da der Ehemann 
Miteigentümer ist und aus 
eigenem Recht das Haus 
nutzt, hätte sich die Klage 
von vorne herein nur aus-
schließlich an diesen wen-
den dürfen.

Auch betreffend des mu-
sizierenden Ehemannes 
wurde die Entscheidung 
der Vorinstanzen aufgeho-
ben und an diese zurück 
verwiesen. Hierbei wurde 
festgestellt, dass das Beru-
fungsgericht einen zu stren-
gen Maßstab bei seiner Ent-
scheidung zu Grunde gelegt 
hat.

Bei einem richterlichen 
Ortstermin hatte das Beru-
fungsgericht festgestellt, 
dass das Trompetenspielen 
im Dachgeschoss in dem 
Wohnzimmer der sich ge-
stört fühlenden Nachbarn 
im Erdgeschoss nicht und 
deren im Dachgeschoss ge-

legenen Schlafzimmer nur 
leise zu hören ist, wäh-
rend das Trompetenspiel 
im Wohnzimmer in deren 
eigenem Wohnzimmer als 
„schwache Zimmerlaut-
stärke“ zu vernehmen war. 
Zwar stünde im Ausgangs-
punkt den sich gestört füh-
lenden Nachbarn grund-
sätzlich ein Unterlassungs-
anspruch zu. Dieser Ab-
wehranspruch ist jedoch 
ausgeschlossen, wenn die 
mit dem Musizieren ver-
bundenen Beeinträchtigun-
gen nur unwesentlich sind. 
Dies ist anzunehmen, wenn 
sie nach dem Empfinden ei-
nes „verständigen Durch-
schnittsmenschen“ nicht als 
wesentliche Beeinträchti-
gung einzuordnen sind, wo-
bei die Grenze der im Ein-
zelfall zumutbaren Lärm-
belästigung nur auf Grund 
wertender Beurteilung fest-
gesetzt werden kann.

Zeitvorgaben zulässig
Für die weitere Beurteilung 
hat der BGH der Unterins-
tanz eine Handreichung 
der zu beachtenden Maß-
stäbe gegeben. Eine zeitli-
che Regelung richtet sich 
nach dem nach den Um-
ständen des Einzelfalls, ins-
besondere dem Ausmaß der 
Geräuscheinwirkung, der 
Art des Musizierens und 
den örtlichen Gegebenhei-

ten; eine Beschränkung auf 
2 bis 3 Stunden an Werk-
tagen und 1 bis 2 Stunden 
an Sonn- und Feiertagen, 
jeweils unter Einhaltung 
der üblichen Ruhezeiten 
in der Mittags- und Nacht-
zeit dient dabei als grober 
Richtwert. 

Ortsvorgaben denkbar
Die örtlichen Gegebenhei-
ten sind ebenfalls von Be-
deutung. Können die Ge-
räuscheinwirkung erheblich 
verringert werden, in dem 
in geeigneten Nebenräu-
men musiziert wird, kann 
es aufgrund nachbarlicher 
Rücksichtnahme geboten 
sein, dass Musizieren in den 
Hauptwohnräumen zeitlich 
stärker einzuschränken. Das 
Musizieren in den Haupt-
wohnräumen eines Hau-
ses kann aber nicht gänz-
lich untersagt werden. Au-
ßerdem kommt ein nahezu 
vollständiger Ausschluss 
für die Abendstunden und 
das Wochenende, wie dies 
das Berufungsgericht vor-
gesehen hatte, nicht in Be-
tracht. Hierbei wird näm-
lich außer Acht gelassen, 
dass Berufstätige, aber 
auch Schüler häufig gerade 
abends und am Wochen-
ende nur Zeit für das Musi-
zieren finden.

Auch sei zu berücksich-
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tigen, wenn das Dachge-
schoss zur Unterrichtsertei-
lung geeignet sei, dann ge-
richtlich vorzugehen, dass 
der Unterricht nur dort statt-
finden darf.

Resümee:
Der Fall zeigt einmal mehr, 
was des einen Freud ist, 
ist des anderen Leid. Auch 
wenn der BGH durch seine 
Entscheidungen als äußeren 
Rahmen vorgegeben hat, 
dass das tägliche Musizie-
ren in einem Haus etwa 3 
Stunden werktags und eine 
verringerte Zeitspanne an 
Sonn- und Feiertagen nicht 
überschreiten sollte, wird es 
bei Streitigkeiten für die be-
teiligten Parteien, da eben 
alle Umstände des Einzel-
falls mit Einfluss haben 
können, immer ungewiss 

bleiben, wie letztendlich ein 
Gericht entscheiden wird. 

Vom Grundsatz ist aber 
dem BGH zuzustimmen, 
wenn er das häusliche Mu-
sizieren stützt. Denn die-
ses einschließlich des da-
zugehörigen Übens gehört 
zu den sozialadäquaten und 
üblichen Formen der Frei-
zeitbeschäftigung. Es ist 
aus der Sicht eines verstän-
digen Durchschnittsmen-
schen - wenn auch in Gren-
zen - hinzunehmen, weil es 
einen wesentlichen Teil des 
Lebensinhaltes bildet und 
erheblichen Bedeutung für 
die Lebensfreude und das 
Gefühlsleben sein kann. 
Es gehört wie auch andere 
übliche Freizeitbeschäfti-
gungen zu der grundrecht-
lich geschützten freien Ent-

faltung der Persönlichkeit. 
Dem gegenüber soll aber 
auch der Nachbar geschützt 
sein, die eigene Wohnung 
als Möglichkeit zur Ent-
spannung und Erholung, 
insbesondere von Umwelt-
geräuschen möglichst unge-
störte Ruhe, nutzen zu kön-
nen. Ein Ausgleich dieser 
von der Grundanlage her-
aus widerstreitenden nach-
barlichen Interessen kann 
letztlich nur durch eine aus-
gewogene zeitliche Begren-
zung des Musizierens her-
beigeführt werden. Dabei 
hat ein Berufsmusiker, der 
sein Instrument im häus-
lichen Bereich spielt nicht 
mehr, aber auch nicht we-
niger Rechte als ein Hobby-
musiker und umgekehrt. 

RA Dirk-Ingmar Wimmershoff

Kautions-Service

Hausbank München eG
Bank für Haus- und Grundbesitz
Sonnenstraße 13 · 80331 München

Von Haus aus
der richtige

Partner
Einfaches Anlegen und

Verwalten von Kautionen

www.hausbank.de

Schnell und gesetzeskonform: Der Kautions-Service
ermöglicht es, Kautionen schnell und einfach anzulegen
und zu verwalten. Auch die Aufl ösung einer Kaution
erfolgt unkompliziert und ohne Zustimmung des Mieters.

Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung und über 60.000 Kunden –
die Hausbank München ist vertrauensvoller und erfahrener 
Partner für alle, die mehr wollen als Lösungen von der
Stange. Als Spezialist für die Immobilienwirtschaft weiß
sie um die Bedürfnisse der Branche.

Das Ergebnis sind Service und Produkte, die nur einen
Anspruch haben: Ihren zu erfüllen. Und das tun sie bereits
seit über drei Jahrzehnten.

Weitere Informationen unter:
Telefon: 0 89 551 41 - 499
Mail: kautions-service@hausbank.de
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Hier 

könnte 

Ihre 

Anzeige

stehen!

Wir beraten 

Sie gerne.

Telefon
0 23 24/2 58 22

e-mail: 
andreas.wimmers@gmx.de

Gern unter-
stützen wir Sie

bei dem Verkauf Ihrer
 Immobilie oder helfen Ihnen

bei der Vermietung Ihrer
 Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Wir 
suchen neue 

Verkaufs-
objekte

Eine Werteinschät-
zung übernehmen wir

kostenlos.

Angebote 
bitte an 

Haus und Grund 
Tel.: 02 02 / 4 79 55-0

Neumitglieder-Werbung
Wir überweisen für jedes 

Neumitglied, das Sie für  unseren
Verein geworben haben, 
eine attraktive  Prämie!

Voraussetzung:
Aufnahmegebühr und erster

 Mitgliedsbeitrag sind bezahlt!

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter –
mit dem Solvenzcheck 
von HAUS + GRUND 

für € 19,95 inkl. MwSt.

Unsere 
Mietverträge
werden ständig durch 

unsere Juristen auf 
Rechtssicherheit geprüft, 

aktualisiert und angepasst.
Diese können in den 

Formaten DIN A5 und 
DIN A4 erworben werden. 

Für Formulare nutzen Sie bitte auch
unseren Postservice.
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V o n  F a l l  z u  F a l l

Reichen Sie das

Eigentümer 
Journal

weiter, Ihr Nachbar freut sich.

BGH eine weitere nicht vorherseh-
bare Kehrtwende. Klauseln, die
wortwörtlich noch vor Kurzem für
zulässig erklärt worden sind, gelten
nun nicht mehr. Dies hat massive
Auswirkungen auf die Praxis. Künf-
tig wird es noch schwerer sein, Re-
novierungsansprüche durchzuset-
zen. 

Da die Rechtsprechung des BGH
nicht nur für künftige Vertragsge-
staltungen gilt, sondern auch rück-
wirkend, sind alle laufenden Ver-
tragsverhältnisse ebenso betroffen
wie bei Gericht anhängige Verfah-
ren, bei denen die Richter jetzt nach
neuer Rechtsprechung entscheiden
müssen.
Aus der geänderten Rechtspre-
chung werden sich eine Fülle weite-
rer Fragen ergeben, die erneuter
Prozesse und weitergehender BGH-
Rechtsprechung bedürfen. So wird
insbesondere zu klären sein, was
man unter einer "renovierten" Woh-
nung zu verstehen hat. Desweiteren
ist zu entscheiden, wie bei Wohnun-
gen zu verfahren ist, die mit frisch-
gestrichenen Wänden und Decken,
jedoch ohne erneuerten Tür- Fens-
ter- und Heizkörperanstrich über-
geben werden. 

Weitere Fragen stellen sich für den
Bereich farblicher Veränderungen
durch den Mieter. Entsprechendes
gilt für exzessives Rauchen und da-
durch verursachte Nikontinverfär-
bungen. 

Aus Fachkreisen erwartet werden
Entscheidungen, nach denen die
formularvertragliche Abwälzung
von Schönheitsreparaturen auf den
Mieter auch bei Überlassung von re-
novierten Wohnungen unzulässig
bleibt, wenn nicht die Einschrän-
kung gemacht wird, dass der Mieter
nur für solche Renovierungen zu-
ständig ist, die er durch seinen Ge-
brauch verursacht hat.
Soweit Verträge umgekehrt vorse-
hen, dass der Vermieter nicht ver-
pflichtet ist, dem Mieter bei Bedarf
die Wohnung zu renovieren, steht
auch dies auf dem Prüfstand.

Selbst die Frage, ob es im Hinblick
auf das Transparenzgebot reicht, im
Mietvertrag von Schönheitsrepara-
turen zu sprechen, ohne diese näher
zu definieren wird im Moment offen
diskutiert. 

All dies ist nicht erfreulich und
zwingt uns zu einer erneuten Um-

stellung unserer Mietverträge. Wir
werden diese wieder einmal an die
geänderte Rechtsprechung und die
für die Zukunft erwarteten Ent-
scheidungen anpassen. 

Für den Fall von Neuvermietungen
empfehlen wir - soweit dies möglich
ist - individuelle Regelungen zu tref-
fen. Allgemeine Formulierungsvor-
schläge hierzu sind leider nicht
möglich, da die Regelungen ja indi-
viduell sein sollen. 

Für laufende Mietverhältnisse
könnte durch Zusatzvereinbarun-
gen "nachgebessert" werden. Al-
lerdings steht und fällt der Erfolg
entsprechender Bemühungen mit
der Bereitschaft des Mieters, den
gewünschten Zusatz zum Mietver-
trag zu unterschreiben. Zwingen
kann man ihn hierzu nicht.

In der nächsten Ausgabe des Eigen-
tümerjournals werden wir weiter
berichten. 
RA Klaus Riske
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Wuppertaler Termine 
Was ist los im Tal? Hier eine Übersicht über die wichtigsten Feste und 

Veranstaltungen der nächsten zwei Monate 

26.11.	–	29.12.	 Alle	Jahre	wieder	–	Budenzauber	beim	Lichtermarkt	in	der	Elberfelder	Fußgängerzone	
26.11.	–	23.12.	 Oh	Tannenbaum	–	Auch	in	Barmen	weihnachtet	es.	Glühweinquelle	auf	dem	

Rathausvorplatz	
26.11.	–	23.12.	 Märchen,	Met	und	Maronen	–	Historischer	Weihnachtsmarkt	auf	dem	Laurentiusplatz	

täglich	von	15.00	–	21.00	Uhr	
30.11.	–	09.12.	 Herzog-Wilhelm-Markt	–	Buntes	Bühnenprogramm	auf	dem	historischen	Kirchplatz	im	

Zentrum	der	Wülfrather	Altstadt,	jeweils	von	16.00	–	21.00	Uhr,	Freitags	und	Samstags	
bis	22.00	Uhr	

03.12.	 Wuppertals	neues	Wohnzimmer	–	Einblicke	ins	Post-Boutique	Hotel,	Treffpunkt		
15.00	Uhr	auf	dem	Platz	am	Kolk	3,	Wuppertal	–	Anmeldung	über	Tel.	0202	–	78	11	87	
(Frau	Krüger)	erforderlich	

07.12.	–	09.12.	 Weihnachtsmarkt	in	Langenberg	–	Kerzenlicht	und	Kunstgenuss	auf	dem	Gelände	der	
Villa	Wewersbusch	von	11.00		-	22.00	Uhr	,	Sonntag	bis	20.00	Uhr	

08.12.	–	09.12.	 Zimt,	Glanz	&	Vivaldi	—	Weihnachtsmarkt	auf	Schloss	Lüntenbeck		jeweils	von	
11.00	–	19.00	Uhr	

10.12.	 Wuppertals	neues	Wohnzimmer	–	Einblicke	ins	Post-Boutique	Hotel,	Treffpunkt		
15.00	Uhr	auf	dem	Platz	am	Kolk	3,	Wuppertal	–	Anmeldung	über	Tel.	0202	–	78	11	87	
(Frau	Krüger)	erforderlich	

14.12.	–	16.12.	 Romantik	an	der	Stadtgrenze	–	Weihnachtsmarkt	auf	Schloss	Grünewald,	jeweils	von	
11.00	–	20.00	Uhr,	Freitag	erst	ab	14.00	Uhr	

15.12.	–	16.12.	 Winterzauber	mit	Bratapfelduft	und	Streichelzoo	–	Weihnachtsdorf	rund	um	den	
Toelleturm,	Samstag	11.00	–	23.00	Uhr,	Sonntag	10.00	–	20.00	Uhr	

15.12.	–	16.12.	 Bummeln	bei	Barockmusik	—	Weihnachtsmarkt	auf	Schloss	Lüntenbeck	jeweils	von	
11.00	–	19.00	Uhr	

21.12.	–	23.12.	 Fackeln	und	Feuerkörbe	–	Noch	einmal	nach	Solingen	zum	Weihnachtsmarkt	auf	
Schloss	Grünewald	–	Zeiten	wie	oben	

27.12.	+	28.12.	 Talfahrt	–	Der	kabarettistische	Rückblick	auf	das	Jahr	2018,	am	Donnerstag	um	
20.00	Uhr,	am	Freitag	um	18.00	Uhr	jeweils	im	Barmer	Bahnhof	

29.12.	 Lichtertreppe	–	Besichtigung	des	De	Weerthschen	Gartens	an	der	Luisenstraße	mit	
Treppen-Illumination	aus	Anlass	des	251.	Geburtstags	von	Peter	De	Weerth	–	Beginn	
17.00	Uhr	

01.01.	 Tierischer	Start	–	Der	Wuppertaler	Zoo	lädt	zum	Neujahrsrundgang	ein	–	Treffpunkt	um	
14.00	Uhr	am	Bronze-Kamel		

01.01.	 La	vie	Parisienne	–	Neujahrskonzert	mit	dem	Wuppertaler	Sinfonieorchester	in	
der	Historischen	Stadthalle	am	Johannesberg,	Beginn	18.00	Uhr		

06.01.	 Pariser	und	Worpsweder	Leben	–	Letzte	Möglichkeit	zum	Besuch	der	Ausstellung	über	
Paula	Modersohn-Becker	im	von	der	Heydt-Museum	

13.01.	 Flanieren	durch	den	Prachtbau	–	Öffentliche	Führung	durch	die	Historische	Stadthalle	-		
Beginn	14.00	Uhr	

27.01.	 Entity	–	Letzte	Möglichkeit	zum	Besuch	der	Ausstellung	mit	Werken	von	Eva	Hild	im	
Skulpturenpark	Wakldftieden	

Wuppertaler Termine 
Was ist los im Tal? Hier eine Übersicht über die wichtigsten Feste und 

Veranstaltungen der nächsten zwei Monate 

26.11.	–	29.12.	 Alle	Jahre	wieder	–	Budenzauber	beim	Lichtermarkt	in	der	Elberfelder	Fußgängerzone	
26.11.	–	23.12.	 Oh	Tannenbaum	–	Auch	in	Barmen	weihnachtet	es.	Glühweinquelle	auf	dem	

Rathausvorplatz	
26.11.	–	23.12.	 Märchen,	Met	und	Maronen	–	Historischer	Weihnachtsmarkt	auf	dem	Laurentiusplatz	

täglich	von	15.00	–	21.00	Uhr	
30.11.	–	09.12.	 Herzog-Wilhelm-Markt	–	Buntes	Bühnenprogramm	auf	dem	historischen	Kirchplatz	im	

Zentrum	der	Wülfrather	Altstadt,	jeweils	von	16.00	–	21.00	Uhr,	Freitags	und	Samstags	
bis	22.00	Uhr	

03.12.	 Wuppertals	neues	Wohnzimmer	–	Einblicke	ins	Post-Boutique	Hotel,	Treffpunkt		
15.00	Uhr	auf	dem	Platz	am	Kolk	3,	Wuppertal	–	Anmeldung	über	Tel.	0202	–	78	11	87	
(Frau	Krüger)	erforderlich	

07.12.	–	09.12.	 Weihnachtsmarkt	in	Langenberg	–	Kerzenlicht	und	Kunstgenuss	auf	dem	Gelände	der	
Villa	Wewersbusch	von	11.00		-	22.00	Uhr	,	Sonntag	bis	20.00	Uhr	

08.12.	–	09.12.	 Zimt,	Glanz	&	Vivaldi	—	Weihnachtsmarkt	auf	Schloss	Lüntenbeck		jeweils	von	
11.00	–	19.00	Uhr	

10.12.	 Wuppertals	neues	Wohnzimmer	–	Einblicke	ins	Post-Boutique	Hotel,	Treffpunkt		
15.00	Uhr	auf	dem	Platz	am	Kolk	3,	Wuppertal	–	Anmeldung	über	Tel.	0202	–	78	11	87	
(Frau	Krüger)	erforderlich	

14.12.	–	16.12.	 Romantik	an	der	Stadtgrenze	–	Weihnachtsmarkt	auf	Schloss	Grünewald,	jeweils	von	
11.00	–	20.00	Uhr,	Freitag	erst	ab	14.00	Uhr	

15.12.	–	16.12.	 Winterzauber	mit	Bratapfelduft	und	Streichelzoo	–	Weihnachtsdorf	rund	um	den	
Toelleturm,	Samstag	11.00	–	23.00	Uhr,	Sonntag	10.00	–	20.00	Uhr	

15.12.	–	16.12.	 Bummeln	bei	Barockmusik	—	Weihnachtsmarkt	auf	Schloss	Lüntenbeck	jeweils	von	
11.00	–	19.00	Uhr	

21.12.	–	23.12.	 Fackeln	und	Feuerkörbe	–	Noch	einmal	nach	Solingen	zum	Weihnachtsmarkt	auf	
Schloss	Grünewald	–	Zeiten	wie	oben	

27.12.	+	28.12.	 Talfahrt	–	Der	kabarettistische	Rückblick	auf	das	Jahr	2018,	am	Donnerstag	um	
20.00	Uhr,	am	Freitag	um	18.00	Uhr	jeweils	im	Barmer	Bahnhof	

29.12.	 Lichtertreppe	–	Besichtigung	des	De	Weerthschen	Gartens	an	der	Luisenstraße	mit	
Treppen-Illumination	aus	Anlass	des	251.	Geburtstags	von	Peter	De	Weerth	–	Beginn	
17.00	Uhr	

01.01.	 Tierischer	Start	–	Der	Wuppertaler	Zoo	lädt	zum	Neujahrsrundgang	ein	–	Treffpunkt	um	
14.00	Uhr	am	Bronze-Kamel		

01.01.	 La	vie	Parisienne	–	Neujahrskonzert	mit	dem	Wuppertaler	Sinfonieorchester	in	
der	Historischen	Stadthalle	am	Johannesberg,	Beginn	18.00	Uhr		

06.01.	 Pariser	und	Worpsweder	Leben	–	Letzte	Möglichkeit	zum	Besuch	der	Ausstellung	über	
Paula	Modersohn-Becker	im	von	der	Heydt-Museum	

13.01.	 Flanieren	durch	den	Prachtbau	–	Öffentliche	Führung	durch	die	Historische	Stadthalle	-		
Beginn	14.00	Uhr	

27.01.	 Entity	–	Letzte	Möglichkeit	zum	Besuch	der	Ausstellung	mit	Werken	von	Eva	Hild	im	
Skulpturenpark	Wakldftieden	
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Ihr Weg zu Haus und Grund
Per Bus erreicht man unsere Geschäftsstelle in der Dessauer Straße am besten mit der Linie 628. Diese hält 
aus Barmen (Alter Markt) kommend direkt in der Dessauer Straße (Haltestelle Kluse/Dessauer Brücke).  
Aus Richtung Elberfeld kommend steigt man an der Haltestelle Distelbeck aus und geht dann ein paar 
Schritte zurück in die Richtung, aus der der Bus gekommen ist. Mit allen anderen Linien fährt man bis zum 
Hauptbahnhof. 

Für alle, die zu Fuß aus der Stadt kommen, entfällt ab sofort der Umweg über den Bahnsteig (Gleis 1). Man 
geht von der Poststraße über die Alte Freiheit zum Bahnhofsgebäude hoch. Oben angekommen nimmt man 
den links gelegenen Fußweg zwischen Hauptbahnhof und Primark-Gebäude in Richtung Intercity-Hotel. 
Dann einfach dem Straßenverlauf der Dessauer Straße bis zur Ecke Adersstraße folgen. 

Mit der Schwebebahn kommend steigt man an der Haltestelle Kluse aus und nimmt den Aufzug oder die 
Treppe nach oben. Dann immer geradeaus bis zur Geschäftsstelle. 

Wer mit dem Auto aus Richtung Barmen oder Vohwinkel kommt, fährt auf der Bundesallee (B 7) bis zur 
Kreuzung an der Morianstraße rechts ab und von dort den Berg hoch in Richtung Inter-City Hotel. Er gelangt  
dann automatisch über die Dessauer Brücke zu unserem Büro. 

Vom Elberfelder Norden her sollte man den Weg über die Gathe und die Morianstraße wählen.  
An der Bundesallee einfach geradeaus über die Kreuzung fahren und dann weiter geradeaus. 

Etwas komplizierter ist es von Süden her. Hier gibt es einmal die Möglichkeit, von der Südstraße bzw. vom 
Kleeblatt aus in die Weststraße einzubiegen und dann im Zickzack durch Kieselstraße, Gerstenstraße und  
Distelbeck zur Vereinstraße zu fahren, über die man dann bergab auf unsere Geschäftsstelle zufährt. 

Alternativ kann man – insbesondere aus der oberen Südstadt oder von Cronenberg kommend – über die  
Cronenberger Straße und Blankstraße oder über die Jägerhofstraße und Kronprinzenallee zur Ronsdorfer 
Straße fahren, der man dann bis hinunter bis kurz vor dem Aldi-Markt folgt, wo es dann links den Berg hinauf 
über die Adersstraße zu unserem Büro geht. 

Kettelservice • Stufenmatten • Sockelleisten • Bandeinfassung
Teppiche • Sonderanfertigungen • direkt vom Hersteller

Vorwerk Stufenmatten • Tretford Stufenmatten • Sisal Stufenmatten
Industrieller Umkettelungsbetrieb

Kettelservice TUS Paridis Wuppertal
Garterlaie 40 · 42327 Wuppertal

0202 / 74 25 52 · www.paridis.de 
Geschäftszeiten:

Mo. bis Fr.: 08:00 - 17:00 Uhr. Verkauf und Produktion 
(Mittagspause von 13:00 - 14:00)

+++ Sa.: 09:00 - 14:00 Uhr nur Verkauf. +++
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Zentrum	der	Wülfrather	Altstadt,	jeweils	von	16.00	–	21.00	Uhr,	Freitags	und	Samstags	
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03.12.	 Wuppertals	neues	Wohnzimmer	–	Einblicke	ins	Post-Boutique	Hotel,	Treffpunkt		
15.00	Uhr	auf	dem	Platz	am	Kolk	3,	Wuppertal	–	Anmeldung	über	Tel.	0202	–	78	11	87	
(Frau	Krüger)	erforderlich	

07.12.	–	09.12.	 Weihnachtsmarkt	in	Langenberg	–	Kerzenlicht	und	Kunstgenuss	auf	dem	Gelände	der	
Villa	Wewersbusch	von	11.00		-	22.00	Uhr	,	Sonntag	bis	20.00	Uhr	

08.12.	–	09.12.	 Zimt,	Glanz	&	Vivaldi	—	Weihnachtsmarkt	auf	Schloss	Lüntenbeck		jeweils	von	
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15.00	Uhr	auf	dem	Platz	am	Kolk	3,	Wuppertal	–	Anmeldung	über	Tel.	0202	–	78	11	87	
(Frau	Krüger)	erforderlich	

14.12.	–	16.12.	 Romantik	an	der	Stadtgrenze	–	Weihnachtsmarkt	auf	Schloss	Grünewald,	jeweils	von	
11.00	–	20.00	Uhr,	Freitag	erst	ab	14.00	Uhr	
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Toelleturm,	Samstag	11.00	–	23.00	Uhr,	Sonntag	10.00	–	20.00	Uhr	

15.12.	–	16.12.	 Bummeln	bei	Barockmusik	—	Weihnachtsmarkt	auf	Schloss	Lüntenbeck	jeweils	von	
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ELEKTRO-ANLAGEN
STRASSBURGER
• Installationen               • Industrieanlagen
• Reparaturen                • Warmwassergeräte
• Nachtspeicheranlagen • Sprechanlagen
• Breitbandverkabelung  • Kundendienst
• Netzwerktechnik
Gathe 47                           Telefon: (02 02) 45 32 27
42107 Wuppertal              Telefax: (02 02) 45 23 69                                          
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Wuppertal, Hofkamp 148, Tel. 28 09 00

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Wuppertal saniert sich – sanieren Sie mit! Teil 2
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über 50 Jahre Fachbetrieb für:

Dipl. Ing. Markus Wunsch & 
Horst Kunzelmann GbR

Talstrasse 25
42115 Wuppertal
Fon: 0202 - 269 232 32
Fax: 0202 - 248 630 9

info@schimmelpilzagentur.de
www.schimmelpilzagentur.de

TÜV-zertifiziertes Ingenieurbüro  
für Schimmelbeseitigung und  
Schimmelhygiene
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Phase Null – alle 
Fragen offen
Selten waren die Rahmenbedingungen 
für eine Modernisierung von Wohnge-
bäuden so günstig. Was jedoch zu je-
der Zeit gleich bleibt: bei einer Sanie-
rungsmaßnahme stecken 90 Prozent 
der Arbeit in der Planung und nur 10 
Prozent in der Umsetzung. So war es 
auch am Modellhaus der GWG in der 
Sedanstraße 85. Eine genaue Planung 
ohne Zeitdruck ist der Schlüssel zu ei-
ner zeit- und kostengerechten Umset-
zung. Entscheidend dafür ist es, sich 
selbst die richtigen Fragen zu stellen 
und ehrlich zu beantworten.

Noch weit bevor der erste Stein ge-
setzt und der Baukran anrückt ist, 
sollten die grundlegenden Fragen 
umfassend geklärt sein. Die klas-
sische Planung für den Ablauf ei-
ner Baumaßnahme sieht neun Pha-
sen, von der Grundlagenermittlung 
bis zur Objektbetreuung vor. „Das 
ist mindestens eine zu wenig“, meint 
Sven Macdonald, Geschäftsführer 
der WQG. „Die alles bestimmenden 
Grundsätze müssen am Anfang sehr 
gut durchdacht sein. Dazu kann sich 
der zukünftige Bauherr gedanklich 
in eine Phase Null begeben, in der er 
die wesentlichen strategischen Festle-
gungen trifft.“

Zustand realistisch erfassen
Wer den Zustand seiner Immobi-
lie nicht schonungslos realistisch be-
trachtet, sondern beschönigt oder gar 
offensichtliche Gebäudemängel über-©
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V o n  F a l l  z u  F a l l

Reichen Sie das

Eigentümer 
Journal

weiter, Ihr Nachbar freut sich.

BGH eine weitere nicht vorherseh-
bare Kehrtwende. Klauseln, die
wortwörtlich noch vor Kurzem für
zulässig erklärt worden sind, gelten
nun nicht mehr. Dies hat massive
Auswirkungen auf die Praxis. Künf-
tig wird es noch schwerer sein, Re-
novierungsansprüche durchzuset-
zen. 

Da die Rechtsprechung des BGH
nicht nur für künftige Vertragsge-
staltungen gilt, sondern auch rück-
wirkend, sind alle laufenden Ver-
tragsverhältnisse ebenso betroffen
wie bei Gericht anhängige Verfah-
ren, bei denen die Richter jetzt nach
neuer Rechtsprechung entscheiden
müssen.
Aus der geänderten Rechtspre-
chung werden sich eine Fülle weite-
rer Fragen ergeben, die erneuter
Prozesse und weitergehender BGH-
Rechtsprechung bedürfen. So wird
insbesondere zu klären sein, was
man unter einer "renovierten" Woh-
nung zu verstehen hat. Desweiteren
ist zu entscheiden, wie bei Wohnun-
gen zu verfahren ist, die mit frisch-
gestrichenen Wänden und Decken,
jedoch ohne erneuerten Tür- Fens-
ter- und Heizkörperanstrich über-
geben werden. 

Weitere Fragen stellen sich für den
Bereich farblicher Veränderungen
durch den Mieter. Entsprechendes
gilt für exzessives Rauchen und da-
durch verursachte Nikontinverfär-
bungen. 

Aus Fachkreisen erwartet werden
Entscheidungen, nach denen die
formularvertragliche Abwälzung
von Schönheitsreparaturen auf den
Mieter auch bei Überlassung von re-
novierten Wohnungen unzulässig
bleibt, wenn nicht die Einschrän-
kung gemacht wird, dass der Mieter
nur für solche Renovierungen zu-
ständig ist, die er durch seinen Ge-
brauch verursacht hat.
Soweit Verträge umgekehrt vorse-
hen, dass der Vermieter nicht ver-
pflichtet ist, dem Mieter bei Bedarf
die Wohnung zu renovieren, steht
auch dies auf dem Prüfstand.

Selbst die Frage, ob es im Hinblick
auf das Transparenzgebot reicht, im
Mietvertrag von Schönheitsrepara-
turen zu sprechen, ohne diese näher
zu definieren wird im Moment offen
diskutiert. 

All dies ist nicht erfreulich und
zwingt uns zu einer erneuten Um-

stellung unserer Mietverträge. Wir
werden diese wieder einmal an die
geänderte Rechtsprechung und die
für die Zukunft erwarteten Ent-
scheidungen anpassen. 

Für den Fall von Neuvermietungen
empfehlen wir - soweit dies möglich
ist - individuelle Regelungen zu tref-
fen. Allgemeine Formulierungsvor-
schläge hierzu sind leider nicht
möglich, da die Regelungen ja indi-
viduell sein sollen. 

Für laufende Mietverhältnisse
könnte durch Zusatzvereinbarun-
gen "nachgebessert" werden. Al-
lerdings steht und fällt der Erfolg
entsprechender Bemühungen mit
der Bereitschaft des Mieters, den
gewünschten Zusatz zum Mietver-
trag zu unterschreiben. Zwingen
kann man ihn hierzu nicht.

In der nächsten Ausgabe des Eigen-
tümerjournals werden wir weiter
berichten. 
RA Klaus Riske

(djd). Garten- und Heimwerkergeräte, 
elektrische Grills und Beleuchtungen 
für Terrasse und Garten benötigen ei-
nen temporären Elektroanschluss über 
Kabel und Verteiler-Steckdosen. Weil 
es im Freien eingesetzt wird, muss das 
Equipment für die Stromversorgung 
besonderen Belastungen gewapp-
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Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
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Poschen & Giebel GmbH · Postfach 110427 · 42304 Wuppertal

www.poschen-giebel.de
 Telefon *: 02 02 / 25 00 25 · E-Mail: info@poschen-giebel.de

* Anrufweiterschaltung zum Firmensitz in Haan

Auch im Notdienst

Zuverlässig seit 1919

Ihr Heizungs- und Sanitär-Kundendienst in der Südstadt
• Reparaturen • Neuanlagen • Gasheizungen
Meisterbetrieb in der Innung Wuppertal
Gerstenstraße 4a  •  42119 Wuppertal-Elberfeld  
� 0202/424912  •  michael-ortmeier@t-online.de

über 45
Jahre

im Dienst
des 

Kunden

Duschen

Glastüren

Isolierglas

Fenster

Spiegel

Reperaturverglasung
Juliusstraße 12
(Güterbahnhof Mirke)
42105 Wuppertal

Fon 02 02 - 2 75 06-0
Fax 02 02 - 2 75 06-20

mail: info@glas-hoening.de
www.glas-hoening.de

IGS GEBÄUDEREINIGUNG

Bahnstr. 73            
Tel: 0202 / 25 03 57 95

42327 Wuppertal  
E-Mail: faworit@web.de 

Wuppertal saniert sich – sanieren Sie mit! Teil 2 sehen möchte, wird dafür auch keine 
zukunftssichere Lösung finden kön-
nen. Was sich hier als selbstverständ-
lich liest, ist in der Realität oft ein von 
Kostendruck getriebenes Problem. 
Auch die Selbstverständlichkeit, die 
unterschiedlichen Maßnahmen ent-
schieden und im vollen Umfang anzu-
gehen, sei hier eingangs noch einmal 
erwähnt. Niemand würde auf die Idee 
kommen, eine Innenwand aus Kosten-
gründen nur halb zu streichen. Glei-
ches sollte für alle anderen Maßnah-
men wie Dach- oder Fassadensanie-
rungen gelten. 

„Ohne eine schonungslose Analyse 
des Ist-Zustands der Immobilie, wird 
der Kapital- und Handlungsbedarf 
nie wirklich klar.“

Um den Sanierungsbedarf in den ein-
zelnen Bereichen abschließend zu klä-
ren, kann der sanierungswillige Ei-
gentümer in Ruhe Handwerker- oder 
Expertenmeinungen einholen. Denn 
in der Phase Null herrscht keinerlei 
Zeit- oder Termindruck. Die Antwor-
ten haben jedoch nicht nur viel mit 
dem Zustand, sondern auch mit dem 
Umfeld der Immobilie zu tun.

Alters- und Sozialstruktur berück-
sichtigen

In Stadtvierteln wie der studentisch ge-
prägten Nordstadt Elberfelds kann es 
wirtschaftlichen Sinn ergeben, kleine 
Wohnungen in den oberen Etagen 
auszubauen. In anderen Wohnquar-
tieren, mit höherem Durchschnittsal-
ter, könnte dies ohne Fahrstuhl eine 
teure Fehlinvestition darstellen. Ein 
Lift beeinflusst die Marktgängigkeit 
kleiner hochgelegener Wohnungen 
zwar positiv, hat aber auch massive 
Auswirkungen auf die Bau- und Be-
triebskosten und damit auf die Höhe 
der zukünftigen Mieten.

Ausstattung anpassen
Die Sozialstrukturen von Stadtvier-
teln sollten auch Auswirkungen auf 
die Ausstattung der Wohneinheiten 
haben. Die Struktur verändert sich 
nur sehr langsam. Daher ist mit etwas 
Weitsicht bei der Analyse des Um-
felds die Art der potentiellen Mieter 
gut abschätzbar. Diese gibt Auskunft 
darüber, welche Wertigkeit der Aus-
stattung sinnvoll ist. Denn weder eine 
Luxussanierung an einem sozialen 
Brennpunkt, noch eine Modernisie-
rung mit geringwertiger Ausstattung 
in einem Villenviertel, wird den ge-
wünschten Vermietungserfolg bringen.

„Ohne glasklare Zielsetzungen kann 
man seine Ziele auch nicht erreichen.“



TAL AKTUELL

EIGENTÜMERJOURNAL DEZEMBER 201820

hen sitzenbleiben. Dazu kommt die 
oft komplexe Gesetzeslage. Ein Bau-
herr ist also gut beraten, sich mit einer 
professionellen Bauleitung auch zu-
sätzliche Sicherheit einzukaufen. Aus 
Kostengründen darauf zu verzichten, 
wäre am klassischen falschen Ende 
gespart.
Oberstes Gebot der Bauleitung ist 
‚planen, reagieren, planen‘. Denn ihr 
obliegt es, für die reibungslose Um-
setzung des erarbeiteten Plans zu sor-
gen und die erforderlichen Maßnah-
men und Gewerke auf der Baustelle 
zeitlich wie räumlich effizient zu ko-
ordinieren. Dabei muss eine gute 
Bauleitung eben auch auf Unvorher-
gesehenes flexibel reagieren können. 

„Bauherren sollten in ihrer Planung 
mindestens zehn Prozent Puffer bei 
Geld und Zeit vorsehen.“

Am Modellhaus konnte die GWG 
Zeiten und Budget, dank der stringen-
ten Bauleitung durch Herrn Izgi, auf 
den Punkt einhalten. Er hat mit viel 
Erfahrung, hoher Menschenkenntnis 
und ständiger Präsenz alle Fragen der 
Handwerker schnell beantwortet und 
täglich auf die großen Herausforde-
rungen und kleineren Veränderungen 
auf der Baustelle reagiert. In nur sie-
ben Monaten war die gesamte Moder-
nisierung, ohne Mehrkosten zu ver-
ursachen, abgeschlossen. Ein Traum-
wert, für den die Bauleitung jeden Tag 
mitgedacht und motiviert hat. Der Ab-
laufplan koordiniert zeitlich auch die 
Eigenleistungen, die ein Bauherr viel-
leicht selber erbringen möchte. Diese 
müssen genau auf die Zeiten und Ak-
tionen der externen Handwerker abge-
stimmt sein.

Über 1000 qm Ausstellung.
 in Wuppertal

Wuppertal Varresbeck Otto Hausmann Ring 111 Tel. 
0202/28 35 880     Fax: 0202/28 35 881

E-Mail: fliesenwelt-wuppertal@t-online.de
Http://www.fliesenwelt-wuppertal.de

Bevor Sie woanders Fliesen kaufen 
schauen Sie bei uns vorbei Schautage jeden 1. Und 3. Sonntag im Monat
14:00 - 17:00 Uhr

Der Fliesenfachhandel

Guido Haußmann · San.-Inst. und Heizungsbaumeister
Westkotter Str. 23 · 42275 Wuppertal · 02 02 / 507 01 14
info@guido-haussmann.de · www.guido-haussmann.de

   Einbau von
Magic Bad Wannentüren

Genauso verhält es sich mit moder-
ner Gebäudetechnik, die den Bewoh-
nern nur bei richtiger Bedienung hilft, 
Kosten einzusparen. Vor jedem Ein-
bau sollte bedacht werden, dass die 
Menschen ihre Gewohnheiten schon 
haben. Wie aufgeschlossen sind die 
zukünftigen Mieter gegenüber mo-
derner Technik? Was wollen und kön-
nen sie überhaupt steuern, regeln und 
beeinflussen? Das sind die richtigen 
Fragen, die vor Flops bei teurer Haus-
technik schützen.

All dies hat Auswirkungen auf die 
Wirtschaftlichkeit der Immobilie und 
bestimmen darüber, welche Maßnah-
men sinnvollerweise an einer Immo-
bilie durchgeführt werden sollten.

Die Fragen im Vorfeld sollten ein klares 
Bild des Ist-Zustandes und der Zielaus-
richtung der Immobilie ergeben.

Zustand und Entwicklung:
• Wie ist der Zustand meiner 
 Immobilie?
• Welche Art von Wohneinheiten
 möchte ich wem anbieten?
• Wie robust müssen meine 
 baulichen Lösungen sein?
• Wie technikaffin sind meine 
 Mieter? Was ist an smarter Technik
 „zumutbar“?

Ziele:
• Vermieten oder Eigennutzung?
• An wen will ich was vermieten?
• Wer ist meine Zielgruppe und was
 erwartet diese?
• Welche Mieten sind im Umfeld zu 
 erwarten? 
• Welche Erhöhung ist nach der 
 Modernisierung realistisch?

Bauablaufplanung
Plan haben – Plan halten 
Sind die grundsätzlichen planerischen 
und strategischen Fragen geklärt, geht 
es an die Umsetzung. Im ersten Schritt 
sollte der Bauablaufplan erstellt wer-
den. Er ist die Bibel der Baustelle. 
Denn seine Einhaltung entscheidet dar-
über, ob Kosten und Zeiten wie geplant 
im Rahmen bleiben. Hier stellt sich für 
jeden Bauherrn die entscheidende Kar-
dinalsfrage: übernehme ich die Baulei-
tung selber, oder beauftrage ich einen 
Architekten oder Bauingenieur. Denn 
diese sind bauvorlageberechtigt. Nur 
dann dürfen sie bei Ämtern Pläne zur 
Genehmigung einreichen. Und sobald 
man eine wesentliche Veränderung am 
Gebäude vornimmt, sind diese auch 
genehmigungspflichtig. Rechtssicher-
heit ist neben der Statik die absoluten 
Grundlagen einer guten Sanierung.
Am Modellhaus in der Sedanstraße 85 
übernahm der Architekt Arif Izgi von 
der GWG die Bauleitung. „Ich rate pri-
vaten Bauherrn eher von der Leitung 
des eignen Vorhabens ab. Denn ne-
ben dem reinen Bauablauf entlang der 
Zeit- und Kostenpläne geht es auch um 
schnelle Entscheidungen und Flexibili-
tät. Gerade wenn man im Bestand sa-
niert, treten in der Bauphase häufig 
noch Änderungen auf oder man muss 
auf Unvorhersehbares reagieren. 

Täglich die richtigen Entscheidungen 
zu treffen, erfordert viel Überblick 
und Fachwissen. Auch ist der Bau-
leiter bei Fehlern oder falsch ausge-
führten Leistungen haftbar. Als ‚lei-
tender Bauherr‘ kann man dann auf 
den Mehrkosten, die durch Ausfüh-
rungsfehler von Handwerkern entste-



TAL AKTUELL

DEZEMBER 2018 EIGENTÜMERJOURNAL 21

Auftragsnummer:
Stichwort:
Kunde:
Produkt:
Rubrik:

Erster ET:
Letzter ET:
Höhe:
Breite:
Version:

Skalierung:

Korrekturabzug

Wintergärten, Vordächer oder Terrassenüberdachungen von HeLö.
Entdecken Sie handwerklich perfekte Lösungen für individuelle, ganzjährige Gartenträume 
mit Wertsteigerung für Ihr Haus.

HeLö Wintergartenbau GmbH
Gerresheimer Straße 19

40721 Hilden, Tel. 0 21 03 / 4 83 18Jetzt ansehen, was möglich ist: www.heloe-wintergarten.de

Wintergärten, Sommergärten oder Terrassenüberdachungen von HeLö.
Entdecken Sie handwerklich perfekte Lösungen für individuelle, ganzjährige Gartenträume
mit Wertsteigerung für Ihr Haus

Jetzt ansehen, was möglich ist: www.heloe-wintergaerten.de

Mehr Aussicht. Mehr Freude. Mehr Wert.
Animieren Sie jetzt Ihre Träume in 3D

Glasklar. Mehrwert!

505601_1 05.03.17
Wohnwelt 05.03.17
HeLö Wintergartenbau GmbH 80.0
WAMS 139.0
Sonderplatziert 03.03.17 12:06

100%

DEZ       JAN       FEB       MRZ      APR     MAI       JUN
2016       1.Quartal 2017        2.Quartal 2017

Abbrucharbeiten

Maurerarbeiten/innen

Fensterarbeiten

Fassadengerüst

Malerarbeiten/aussen

Elektroarbeiten/innen & aussen

Trockenbau

Malerarbeiten/innen

Fliesenarbeiten

Heizung/Sanitär

Balkonmontage

Garten- Landschaftsbau

Tischlerarbeiten

75

75

36

96

55

80

35

56

29

65

43

42

48

Dauer der 
Gewerke 
in Tagen

Die Farbabstufungen von Blau nach Grün beziehen sich auf den saisonalen Charakter der Monate.

3
Bauablaufdiagramm
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Zuhause ohne Hürden

Bereits beim Neubau an das barrierefreie Wohnen  
im Alter denken
(djd). Hoher Lärmschutz, niedrige 
Schwellen, der Einbau eines Trep-
penlifts: Während eines Lebens än-
dern sich die Anforderungen ans 
Wohnen im eigenen Haus. Vor allem 
eine barrierefreie Ausstattung steht 
im Alter hoch im Kurs. Bauherren 
sollten sich daher bereits während 
der Planung des Eigenheims voraus-
schauend überlegen, welche Maß-
nahmen von Beginn an sinnvoll sind 
und welche nachrüstbar sein soll-
ten. Schließlich lässt die Beweglich-
keit in einer späten Lebensphase häu-
fig nach, was den Alltag erheblich er-
schweren kann. Der notwendige Ein-
satz von Rollatoren oder Rollstühlen 
stellt eine Herausforderung dar, wenn 
Stufen und Treppen bei der Fortbe-
wegung stören. Zudem kann es auch 
für fitte Senioren schwierig sein, Ein-
käufe über viele Treppen ins Haus zu 
transportieren - ebenso wie der Ein-
stieg in eine normale Badewanne.

Uneingeschränkter Wohnkomfort
Schon bei der Planung des Eigen-
heims sollten daher künftige Lebens-
umstände bedacht werden. So ist eine 
großzügige Raumaufteilung nicht 
nur modern und zeitgemäß, sondern 
minimiert auch die Anzahl von Tür-
schwellen, die es im Alter zu über-
winden gilt. Zudem kann bereits 
die Wahl des Wandbaustoffes für 
die Eignung in späteren Nutzungs-
phasen entscheidend sein. Funkti-
onswände des Leichtbeton-Herstel-
lers KLB-Klimaleichtblock (Ander-

nach) halten beispielsweise auch ho-
hen bauphysikalischen Anforderun-
gen stand und bieten damit viel Fle-
xibilität. „Die Basis für das Mauer-
werk aus Leichtbeton bildet der Roh-
stoff Bims“, erklärt Geschäftsführer 
Andreas Krechting. „Dank seiner na-
türlichen Struktur ist Bims als Baus-
toff nicht nur besonders wärmedäm-
mend, sondern bietet zudem einen 
hohen Schallschutz.“

Massiv geeignet für alle  
Lebensphasen
Das Zuhause muss dabei aber nicht 
von vornherein komplett barriere-
frei sein: Die stabile Statik und Bau-
physik von Leichtbetonprodukten er-
laubt problemlos nötige Modernisie-
rungsarbeiten oder Ausbauten, so-

bald sie erforderlich sind. Lastver-
teilende Stürze machen eine flexible 
Raumnutzung sowie die Erweiterung 
von Türen und Durchgängen auch 
im Nachhinein möglich. Damit sind 
Wege mit Rollatoren oder Rollstüh-
len besser passierbar. Zudem stellt 
bei massivem Leichtbeton die nach-
trägliche Installation eines Treppen-
lifts oder das Anbringen von Halteg-
riffen in den Badezimmern kein Pro-
blem dar. So wird mit der richtigen 
Bauplanung die Mobilität in den ei-
genen vier Wänden auf lange Sicht 
gewährleistet. Nähere Informationen 
zum barrierefreien Wohnen erhalten 
interessierte Bauherren unter www.
klb-klimaleichtblock.de oder unter 
Telefon 02632-25770.
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Sämtliche Lebensphasen in den eigenen vier Wänden verbringen: Eine vorausschauende 
Planung des Eigenheims zahlt sich nicht erst im Alter aus.
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Kontakt:

Fon: (0202) 47 81 102
Fax: (0202) 47 81 112
E-Mail: anzeige@cronenberger-woche.de

Mit freundlichen Grüßen

Korrektur-Vorlage von der Cronenberger Woche 

Wir drucken in Kürze die von Ihnen bestellte Anzeige. 
Bitte prüfen Sie den Text auf seine Richtigkeit und geben uns 
eventuelle Änderungswünsche umgehend auf.

Bei Nichtbeantwortung gehen wir von Ihrer Druckgenehmigung aus.

Eine Firma der
Vogel Unternehmensgruppe

Kniprodestr. 23
42369 Wuppertal

Tel.: 02 02/66 06 07
Mobil: 01 76/34 43 49 70

baupartner@vogel-wuppertal.de
www.vogel-wuppertal.de

Alle Modernisierungs- 
und Bauleistungen - 
alles aus einer Hand:

s Bodenbeläge u. Malerarbeiten

s Trockenbau- u. Fliesenarbeiten

s Elektro- u. Sanitärinstallation

s komplette Gebäudesanierung

s Schlüsselfertiger Neubau
Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für Ihr
Festpreisangebot!

Eine Firma der
Vogel Unternehmensgruppe

Kniprodestr. 23
42369 Wuppertal

Tel.: 02 02/66 06 07
Mobil: 01 76/34 43 49 70

info@vogel-wuppertal.de
www.vogel-wuppertal.de

Professionelle & günstige
BAUFINANZIERUNG
s über 25 Jahre Erfahrung

s Beratung zu allen Fragen rund
um den Kauf Ihrer Immobilie

s gemeinsame Besichtigung Ihrer
Wunschimmobilie

s Unterstützung bei den
Preisverhandlungen

s Zinssicherheit über die gesamte
Laufzeit

s Wir finden den günstigsten Zins
mit dem besten Konzept

Auch Privatkredite 
zur freien Verwendung!

BAUFINANZIERUNG
professionell & günstig
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Schallwellen als Frühwarnsystem

Einbruchschutz: Infraschall-Alarmanlagen können 
Eindringen der Täter verhindern

(djd). Etwa 
alle zwei Mi-
nuten wird der Kri-
minalitätsstatistik zufolge in 
Deutschland eingebrochen. Die Zah-
len sind weiterhin auf einem hohen 
Niveau, auch wenn sie zuletzt leicht 
rückläufig waren. Pro Einbruch ent-
stehen nach Angaben des Gesamtver-
bandes der Deutschen Versicherungs-
wirtschaft (GDV) durchschnittliche 
Schäden von 3.300 Euro durch Ein-
bruchspuren und entwendete Gegen-
stände. Ganz zu schweigen von den 
psychischen Folgen, die Menschen 
erleiden, die zum Opfer eines Ein-
bruchs wurden. Gefragt sind deshalb 
Systeme, die den Einbruchsversuch 
erkennen, sobald der oder die Täter 
versuchen, ins Gebäude einzudringen. 
Die Ganoven sollen abgeschreckt 
werden, bevor sie die Räume betre-
ten können, auf diese Weise wird auch 
Vandalismus verhindert. Besonders 

geeignet dafür sind soge-
nannte Infraschall-Alarm-

anlagen. Zuverlässig wie der 
Kollisionsschutz beim Auto erkennt 

dieses Frühwarnsystem den Eindring-
ling, bevor ein großer Schaden ent-
standen ist.

Schallwellen werden bei unbe-
fugtem Zutritt erkannt
Infraschall-Alarmanlagen wie die Ge-
räte von safe4u nehmen Schallwel-
len wahr, die unterhalb des hörbaren 
Bereichs liegen. Solche Schallwel-
len entstehen unweigerlich, wenn Tü-
ren oder Fenster gewaltsam geöffnet 
werden. Ein sanftes Öffnen ist bei un-
befugtem Zutritt nicht möglich, denn 
auch beim Aufhebeln oder Einschla-
gen entstehen diese Wellen. Die Sen-
sibilität der Anlage kann frei einge-
stellt werden, somit ist die Gefahr 
von Fehlalarmen extrem gering. Die 
Bedienung des Gerätes ist sehr ein-
fach: Die Alarmanlage wird aufge-
stellt, mit dem Stromnetz verbun-
den und schützt direkt und umfas-

send gegen Einbrüche und Einbruchs-
versuche. Alle Informationen zur In-
fraschall-Technologie gibt es unter 
www.safe4u.de. Die Infraschall-Tech-
nologie kommt im Übrigen auch bei 
der weltweiten Kontrolle von Atom-
waffentests zum Einsatz: Mit Infra-
schall-Messstationen können atomare 
Ereignisse über Tausende von Kilo-
metern erkannt werden.

Besonders auch für Senioren 
geeignet
Infraschall-Alarmanlagen eignen sich 
für jedes Haus und jede Wohnung, 
ganz unabhängig von den baulichen 
Gegebenheiten. Es müssen keine Ka-
bel verlegt werden, somit entstehen 
weder Lärm noch Dreck. Das Ge-
rät ist zudem viel kostengünstiger als 
herkömmliche Alarmsysteme, außer-
dem muss man nicht mit Folgekosten 
durch Wartung rechnen. Die Alarman-
lage kann auch nachts aktiviert sein, 
während die Bewohner im Haus sind, 
schließlich wird nur die „Außenhaut“ 
des Hauses überwacht. Auch Haus-
tiere können sich demnach bedenken-
los im ganzen Haus bewegen. Durch 
die hohe Bedienfreundlichkeit ist das 
Gerät auch gut für Senioren geeignet, 
es wurde daher vom „Deutschen Se-
niorenlotsen“ zertifiziert, einem In-
ternet-Wegweiser für die Zielgruppe 
50plus.
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Raum planen und eigene Ideen ver-
wirklichen. Frisch und außergewöhn-
lich wird das Badezimmer beispiels-
weise mit farbig lackierten Fronten, 
aufgesetzten Waschbecken oder griff-
losen Spiegelschränken. Im Trend 
liegen zudem Schränke mit Beleuch-
tungssystemen, etwa vom Herstel-
ler Burgbad, die sich den verschiede-
nen Tageszeiten anpassen. Von einer 
aktivierenden Beleuchtung am frü-
hen Morgen bis zum Entspannungs-
licht am Abend folgen sie dem natür-
lichen Tagesrhythmus und unterstüt-
zen so das Wohlfühlen in der priva-
ten Wellness-Oase. Unter www.to-
pateam.com gibt es mehr Informati-
onen zu aktuellen Badezimmertrends 
und Adresssen von Möbeltischlern 
aus der Nähe.

nur den längeren direkten Kontakt 
mit Wasser sollte man meiden. „Holz 
im Bad bietet sogar praktische Vor-
teile für ein dauerhaft angenehmes 
Raumklima, da es Luftfeuchtigkeit 
aufnehmen und später wieder abge-
ben kann“, so Greil weiter. Wich-
tig sei nur ein regelmäßiges, gründ-
liches Lüften, wie generell in Feuch-
träumen.

Eigene Ideen mit dem Tischler vor 
Ort verwirklichen
Wer dies beherzigt, findet mit Holz 
vielfältige Möglichkeiten für eine 
hochwertige Badgestaltung. Eine in-
dividuelle Beratung dazu gibt es 
beim Holzexperten vor Ort aus dem 
Tischlerhandwerk: Schreiner kön-
nen Innensysteme passgenau für den 

Einfach nur wohlfühlen

Wie aus der Nasszelle ein Wellness-Badezimmer wird
(djd). Funktional, praktisch, aber 
auch etwas langweilig: So präsen-
tierte sich das durchschnittliche Ba-
dezimmer noch vor wenigen Jahren. 
Doch die Nasszelle von einst hat sich 
gemausert und ist in vielen Eigenhei-
men zu einer ausgewachsenen Well-
ness-Oase geworden. Eine behagli-
che Einrichtung mit natürlichen Ma-
terialien, eine individuell anpass-
bare Beleuchtung, eine kleine Sauna 
oder eine Duschkabine mit integrier-
ter Dampfsauna führen dazu, dass 
sich die Aufenthaltszeit im Bad deut-
lich erhöht hat. Für eine stimmungs-
volle Raumatmosphäre sorgen hoch-
wertige Materialien, allen voran mas-
sives Holz.

So macht Holz im Bad lange 
Freude
Längst hat das Naturmaterial Holz 
seinen festen Platz auch im Bad er-
obert, vom Bodenbelag bis zu den 
Möbeln. „Badmöbel aus Holz ste-
hen für Persönlichkeit und Indivi-
dualität. Das Material ist für Feuch-
träume viel besser geeignet, als man-
cher glaubt“, schildert Einrichtungs-
experte Walter Greil von TopaTeam. 
Wichtig sei zum einen die Auswahl 
geeigneter Holzarten wie etwa Eiche, 
Ahorn, Kirsche oder Fichte und zum 
anderen die richtige Pflege des Ma-
terials. Holzdielen sollten etwa ge-
ölt oder wahlweise lackiert sein, um 
sie vor einem Zuviel an Feuchtig-
keit zu schützen. Und auch bei Holz-
schränken im Bad gilt: Spritzwasser 
und hohe Luftfeuchtigkeit sind kein 
Problem für das robuste Material, 
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Seit 1928

Neubau
An- u. Umbauten
Fachwerksanierung
Fassadensanierung
Terrassen u. Balkone
Erd- u. Abdichtungsarbeiten
Bad- Dachgeschossgestaltung
Trockenbau
Putz- u. Fliesenarbeiten
Schwammsanierung
Reparaturen
Bauen aus einer Hand

42117 Wuppertal • Friedr.-Ebert-Str. 382a
Tel. 0202 712050 + 713245 Fax 0202 712335

E-Mail: info@oehlergmbh.de • Internet: oehlergmbh.de

Komfortable Extras wie eine Infrarotkabine machen aus dem Badezimmer eine private Wellness-Oase.
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(djd). Schimmel ist eine versteckte 
Gefahr für die Gesundheit. Die 
schädlichen Sporen greifen die 
Atemwege an und können Allergien 
und Infektionskrankheiten auslösen. 
In der kalten Jahreszeit ist die Woh-
nung besonders anfällig für Schim-
mel. Draußen ist es feucht, Türen 
und Fenster bleiben zu und nicht in 
allen Räumen wird gleichmäßig ge-
heizt. Deswegen gilt gerade jetzt: 
Räume nicht auskühlen lassen, starke 
Temperaturschwankungen vermei-
den und richtig lüften. Die Fenster 
nicht dauerhaft gekippt halten, son-
dern mehrmals täglich zehn Minuten 
stoßlüften. Außerdem sollte man kri-
tische Stellen regelmäßig auf Schim-
mel prüfen. Anfällig sind Fugen und 
Fensterrahmen in Bad und Küche, 
Heizkörpernischen, Fensterlaibungen 
und schlecht isolierte Außenwand-
flächen, die durch Möbel, Vorhänge 
oder Bilder verdeckt sind und nicht 
hinterlüftet werden.

Schimmelbefall durch einen Test 
erkennen
Ein sicheres Indiz sind schwarze 
Punkte und Verfärbungen. Besonders 
tückisch: Im Anfangsstadium sind 
die Pilz- und Zellfäden noch farblos 
und mit bloßem Auge nicht zu er-
kennen. Wer auf Nummer sicher ge-
hen will - vor allem im Schlaf- oder 
Kinderzimmer - kann im Baumarkt 

für weniger als 20 Euro einen Schim-
melpilz-Test kaufen, wie er beispiels-
weise von Mellerud angeboten wird. 
Die kleine Testbox wird 30 Minuten 
lang im Raum ausgelegt. Nach fünf 
Tagen vergleicht man die Zahl der 
gewachsenen Mikroorganismen mit 
der beigefügten Richtwerttabelle und 
hat Gewissheit. Bei Schimmelbefall 
heißt es in jedem Fall sofort handeln. 
Mit Produkten wie dem „Schim-
mel-Vernichter“ desselben Anbie-
ters lässt sich Schimmel auf Flie-
sen, Fugen oder Wänden nachhal-
tig entfernen. Das chlorhaltige Pro-
dukt vernichtet nicht nur die Schim-
melsporen, sondern wirkt zusätzlich 
bleichend. Für Küche, Schlaf- oder 
Kinderzimmer gibt es einen chlor-
freien und geruchsneutralen „Schim-
mel-Entferner“. Er vernichtet eben-
falls die Schimmelsporen, die ange-
lösten Rückstände bleiben aber sicht-

PARKETT
LANDHAUSDIELEN
LAMINAT
DESIGNBELAG
TERRASSEN AUS HOLZ

bar und werden hinterher mit Bürste 
oder Schwamm weggewischt.

Ursachen finden und beseitigen
Sobald die Schimmelsporen abgetö-
tet sind, gilt es die Ursache zu finden 
und zu beseitigen. Also beispiels-
weise Möbel und Einrichtungsge-
genstände anders aufstellen, konse-
quent lüften und für das richtige In-
nenraumklima sorgen. Zudem gibt 
es pilzhemmende Produkte, die zur 
Vorbeugung als Schimmelschutz auf 
kritische Stellen aufgesprüht oder 
bei der nächsten Renovierung in 
Wandfarben eingerührt werden kön-
nen. Nützliche Tipps zum Thema 
Schimmel - zur Erkennung, Vorbeu-
gung und Entfernung - finden Ver-
braucher auf der Seite www.melle-
rud.de, bei konkreten Fragen stehen 
Schimmelexperten unter der Hotline 
02163-95090-999 zur Verfügung.
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Vorsicht, Schimmel!

Die schädlichen Sporen rechtzeitig erkennen und schnell 
handeln
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SANITÄRE ANLAGEN - HEIZUNGSBAU 

Tradition schafft Vertrauen - über 100 Jahre in Vohwinkel 

      Tel.:       0202 - 781168 

      www.shk-vohwinkel.de 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Bahnstrasse 67  Tel.: 0202/781168  Bankverbindung: 

  Alexander Hainbach  42327 Wuppertal  Fax: 0202/784221  Stadtsparkasse Wuppertal 

        www.cw-hainbach.de  Kto-Nr. 612 200 (BLZ 330 500 00) 

A-Z, Tor & Zaun GmbH
Am Beuel 33

45527 Hattingen
Fon: 0 23 24 - 68 57 20-0
Fax: 0 23 24 - 68 57 20-10

http://www.tor-und-zaun.de
E-Mail: info@tor-und-zaun.de

(djd). In der kalten Jahreszeit sehnen 
sich die Menschen nach einer ku-
scheligen, warmen Umgebung. Aber 
muss diese Wohlfühlzone hinter di-
cken Mauern bei künstlichem Licht 
liegen - oder kann sie auch „drau-
ßen“ und doch „drinnen“ sein? Mit 
einem Wintergarten lassen sich kalte 
Nächte bis tief in die Nacht gut ge-
schützt hinter Glas genießen. Nicht 

nur der helle Mond sorgt dann für 
ein ganz besonderes Erlebnis, beein-
druckend ist die Aussicht auch, wenn 
Land und Dächer mit einer dünnen 
Schneedecke überzuckert sind oder 
Wind und Sturm an die Scheiben 
klatschen. Wer in den kommenden 
kühlen Monaten den Wintergarten 
plant, kann sich schon in der nächs-
ten kalten Jahreszeit über ein neues 

kuscheliges Plätzchen freuen. Der 
Winter und das frühe Frühjahr sind 
die beste Zeit für Beratung, Angebot-
seinholung und Entscheidung.

Begleitung von den ersten Pla-
nungsschritten bis zur Übergabe
Moderne Wintergärten verfügen über 
eine Dreifach-Wärmeschutzvergla-
sung und eine gut dämmende Rah-
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Batterierauchmelder

Zeit zum Träumen

In der kalten Jahreszeit einen kuscheligen 
Wintergarten planen
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sehr anspruchsvolles Bauwerk, das 
nach allen gültigen Norm- und Re-
gelwerken erstellt werden muss.

punkte und beherrschen das Einmal-
eins des Wintergartenbaus. Denn 
schließlich ist der Wintergarten ein 

menkonstruktion, man sollte sie fach-
kompetent planen und bauen lassen. 
Im Wintergarten Fachverband e.V. 
beispielsweise haben sich Hersteller 
zusammengeschlossen, die auf eine 
besonders strenge Qualitätskontrolle 
sowie Fortbildung und Schulung set-
zen. Informationen und die Adres-
sen der Mitgliedsbetriebe gibt es un-
ter www.wintergarten-fachverband.
de. Die Hersteller begleiten den Bau-
herrn mit Erfahrung und Kompetenz 
von den ersten Planungsschritten bis 
hin zur Übergabe des Schmuckstücks 
mit viel Glas und Raum. Mit archi-
tektonischem Geschmack binden 
sie den Anbau aus Glas in Haus und 
Garten ein. Sie wissen Bescheid über 
Baurecht, die Anforderungsprofile in 
Sachen Wärmedämmung und Statik, 
sie kennen die bauphysikalisch wich-
tigen Schnittstellen und Anschluss-

02 12 - 88 07 30 0

Notdienst 02 12 - 88 07 30 48www.wegogmbh.de
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schalter sowie Fernbedienung oder 
smart per App oder Alexa-Sprach-
steuerung. Mehr Tipps für eine indi-
viduelle Gartenbeleuchtung und Be-
zugsquellen gibt es unter www.pau-
lmann.com. Besonders praktisch: 
Die Gartenbeleuchtung lässt sich 
ganz einfach saisonal anpassen. Im 
Sommer sorgen beleuchtete Pflan-
zenkübel für eine strahlende Blü-
tenpracht, während im Winter deko-
rative Leuchtobjekte in Stern- oder 
Tannenbaumform beeindrucken. 
Ebenso umfasst das „Plug & Shi-
ne“-System Leuchten, die für siche-
res Licht an Einfahrten und Wegen 
sorgen.

der Dunkelheit für ihre Beutezüge. 
„Kaum etwas schreckt ungebetene 
Gäste jedoch so sehr ab wie helles 
Licht am Haus und im Garten. Da-
her empfiehlt es sich, alle Zugangs-
wege, Treppen und den Eingangsbe-
reich des Eigenheims mit Lichtquel-
len zu versehen“, empfiehlt Michael 
Calcada vom deutschen Hersteller 
Paulmann.

Licht passend zur Saison
Gut geeignet für eine ganzjährige 
Außenbeleuchtung ist zum Beispiel 
das „Plug & Shine“-Beleuchtungs-
system. Das Licht kann dabei auf un-
terschiedliche Art eingestellt werden: 
entweder ganz klassisch per Licht-

(djd). Keineswegs nur während der 
warmen Sommermonate ist eine Gar-
tenbeleuchtung ein absolutes Must-
have. Außenleuchten sorgen das 
ganze Jahr für Orientierung und At-
mosphäre - gerade auch in der kal-
ten Jahreszeit schaffen Gartenleuch-
ten ein gemütliches Licht. Schließ-
lich nutzen immer mehr Gartenbe-
sitzer ihre Grünfläche auch im Win-
ter, ob zum Wintergrillen oder um ei-
nen Becher Glühwein mit Freunden 
zu genießen. Liegt zusätzlich auch 
noch Schnee, ist eine beeindruckende 
Winter-Atmosphäre garantiert.

Den Garten ganzjährig in Szene 
setzen
Bei der Planung der Lichtquellen 
im Garten ist geschicktes Kombi-
nieren gefragt: Während beleuchtete 
Wege bei Dunkelheit, Eis und Glätte 
für sichere Schritte sorgen, verlei-
hen Lichtinseln und einzeln einge-
setzte Leuchten der Grünfläche Tiefe 
und kreieren ein schönes Bild, das 
man bei kalten Temperaturen so-
gar von drinnen erleben kann. Ge-
rade bei ungemütlichem Wetter und 
Minusgraden genießt man die stim-
mungsvolle Beleuchtung am besten 
vom kuscheligen Sofa aus. Ein wei-
terer Pluspunkt der winterlichen Gar-
tenbeleuchtung ist die Vorbeugung 
vor Einbrechern. Schließlich nutzen 
die Täter mit Vorliebe den Schutz 

Winterzauber mit leuchtendem Ambiente

Die Gartensaison im Winter mit der passenden 
Beleuchtung verlängern
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– Anzeige – – Anzeige 

Obwohl die Einbruchsraten jährlich steigen, sind viele Eigenheime und Wohnungen nach
wie vor unzureichend gesichert. In Anbetracht der enormen Gefahr ist die Investition in ein
zuverlässiges Alarmsystem ratsam. Aufwändige Installationen und Verkabelungen kosten
viel und bieten Platz für den Fehlerteufel. Ein gewaltiger Fortschritt ist der Firma SICHER-
HEITSTECHNIK BUBLITZ GmbH gelungen. Die Alarmanlage BUBLITZ ALARM B2 schlägt
bereits Alarm bevor der Täter das Haus betritt. Steckdose genügt, keine lästige Verkabe-
lung, keine Sensoren an Türen oder Fenstern. Die Firma Bublitz setzt auf modernste Technik
und kontinuierliche Qualität. Die hohe Auszeichnung „INDUSTRIEPREIS 2011“ und die Zer-
tifizierung durch die Experten-Jury „Best of 2013“ gibt dem Benutzer das gewünschte Ver-
trauen und die erforderliche SICHERHEIT.
Will ein Einbrecher ins Haus, muss er entweder eine Scheibe einschlagen oder eine Tür
oder ein Fenster aufhebeln. Dadurch entsteht eine Druckveränderung und eine Verände-
rung der Raumresonanzfrequenz. Nur die einbruchstypische Veränderung dieser beiden
Parameter löst zuverlässig Alarm aus. Daher reagiert das Alarmsystem Bublitz B2 weder
auf Gewitter, Vogelflug, Überschallknall oder ähnliche Umweltereignisse. Bewohner und
Haustiere können sich bei aktivierter Alarmanlage im gesicherten Bereich völlig frei bewegen. Die Überwachung funktioniert zuverlässig � ber mehrere 
Etagen. 
Doch das ist noch nicht alles: Durch die Bublitz Rauchmelder kann das Alarmsystem gleichzeitig als RAUCH- UND BRANDMELDEANLAGE erweitert werden. 
Eine lautstarke Sirene mit 110 Dezibel weckt jeden Tiefschläfer. So sind alle Bewohner optimal geschützt. Das GSM Telefonwählgerät holt sofort Hilfe. Der 
entsprechende Text informiert bis zu 6 Teilnehmer ob es brennt oder ob es sich um einen Einbruch handelt. 
Wichtig ist auch, dass es sich bei der Firma Bublitz um ein deutsches Familienunternehmen handelt, dass in der 2. Generation seit � ber 3� Jahren im Dienste 
der Sicherheit tätig ist.
NEU: EIN-AUSSCHALTEN DER BUBLITZ-ALARM B2 PER TELEFON-CODE MÖGLICH.

Dass mit dem Alarmgerät u. a. sensible Gebäude bis hin zu militärischen Einrichtungen
gesichert werden, kann als Empfehlung gelten.
Galileo (Tech-Check). Pro7…Keine ist so genial wie der Bublitz Alarm B1……
FAZ August 2005: Es war eine u� berzeugende Demonstration………….
FAZ März 2011: Einbrecher am Eindringen hindern…………..
DIE WELT: Gerät vertreibt ungebetene Gäste, bevor sie eindringen…...

Weitere Informationen und Beratung erhalten Sie von:
Sicherheitstechnik Bublitz GmbH
Richard-Strauss-Weg 46 • 59320 Ennigerloh
Telefon 02524-928837 / Fax 02524-928853
eMail: info@bublitz-alarm.de • www.bublitz-alarm.de

Sicherheit geht vor!

Mit genialer Technik EINBRECHERN
das Handwerk legen, durch die
MONTAGEFREIE ALARMANLAGE
BUBLITZ B2
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Hier 

könnte 

Ihre 

Anzeige

stehen!

Wir beraten 

Sie gerne.

Telefon
0 23 24/2 58 22

e-mail: 
andreas.wimmers@gmx.de

Gern unter-
stützen wir Sie

bei dem Verkauf Ihrer
 Immobilie oder helfen Ihnen

bei der Vermietung Ihrer
 Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Wir 
suchen neue 

Verkaufs-
objekte

Eine Werteinschät-
zung übernehmen wir

kostenlos.

Angebote 
bitte an 

Haus und Grund 
Tel.: 02 02 / 4 79 55-0

Neumitglieder-Werbung
Wir überweisen für jedes 

Neumitglied, das Sie für  unseren
Verein geworben haben, 
eine attraktive  Prämie!

Voraussetzung:
Aufnahmegebühr und erster

 Mitgliedsbeitrag sind bezahlt!

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter –
mit dem Solvenzcheck 
von HAUS + GRUND 

für € 19,95 inkl. MwSt.

Unsere 
Mietverträge
werden ständig durch 

unsere Juristen auf 
Rechtssicherheit geprüft, 

aktualisiert und angepasst.
Diese können in den 

Formaten DIN A5 und 
DIN A4 erworben werden. 

Für Formulare nutzen Sie bitte auch
unseren Postservice.

Dachdecker- u.

Wärmedämmtechnik

Dachfenster-Systeme

Fassadenbekleidung

Wartung- u. Reparatur

Zimmerer Meisterbetrieb

0202 47 32 43 

Händeler Str. 49  42349 Wuppertal

Flachdachtechnik

in unserer Ausstellung

Energetische 

Gaubenbau von A - Z

Dachsanierung

KFW Fördermittel
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A-Z, Tor & Zaun GmbH
Am  · 45527 Hattingen · Fon: 0 23 24 - 68 57 20-0 · Fax: 0 23 24 - 68 57 20-10

http://www.tor-und-zaun.de · E-Mail: info@tor-und-zaun.de
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Die passende Finanzstrategie für Best Ager

WÜSTHOFFWÜSTHOFFe.K.

SEKTIONAL- UND ROLLTORE

Rolltore · Sektionaltore
Pendeltüren · Streifenvorhänge 

Sicherungsgitter
Klophausstr. 31 · 42119 Wuppertal

Tel. (02 02) 8 10 40 · Fax (02 02) 8 10 44
Internet: www.wuesthoff-tore.de

eMail: wuesthoff@t-online.de
(rgz/rae). Wichtigstes Vorsorgeziel 
der Best Ager ist es, die drohende Lü-
cke in der Altersversorgung zu schlie-
ßen und den Lebensstandard im Al-
ter zu halten: Die gesetzliche Rente 
und viele klassische Vorsorgeprodukte 
werden diesem Anspruch in Niedrig-
zinszeiten nicht mehr gerecht. „Des-
halb sollten Best Ager chancenorien-
tierte Anlageformen in Erwägung zie-
hen. Ein Anlagehorizont von etwa 30 
Jahren ist zu lang, um das Geld nur ri-

sikolos und damit renditeschwach an-
zulegen. Denn damit riskiert man ein 
inflationsbedingtes Schrumpfen des 
angesparten Kapitals“, warnt Johanna 
Bröcker, Leiterin der Produktentwick-
lung bei Standard Life Deutschland. 
Dies würden auch viele 50-plus-Kun-
den als Gefahr erkennen und sich 
auch in der letzten Vorsorgephase für 
eine breit gestreute Kapitalanlage ent-
scheiden. Unter www.standardlife.de 
gibt es mehr Infos.
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A-Z, Tor & Zaun GmbH
Am  · 45527 Hattingen · Fon: 0 23 24 - 68 57 20-0 · Fax: 0 23 24 - 68 57 20-10

http://www.tor-und-zaun.de · E-Mail: info@tor-und-zaun.de

Inhaber: Klaus Tessarek
Uellendahler Str. 488
42109 Wuppertal 
 
Ausstellung geöffnet:
Mo.-Fr. 8 Uhr bis 16.30 Uhr
Samstags 10 Uhr bis 12 Uhr 
sowie nach Vereinbarung

Ihr zuverlässiger Fachbetrieb für
Fiberglastüren  �  Garagentore  �  Vordächer

Terrassendächer  �  Beschattung  �  Faltsysteme

Telefon: (02 02) 70 20 71
www.ante-fenster.de

HuG_04-2015_RZ  13.06.15  19:04  Seite 6

Wuppertal, Hofkamp 148, Tel. 28 09 00

Peter Leitmann
Gas- u. Ölfeuerungstechnik

Neuenhofer Str. 20 · 42349 Wuppertal
Tel.: 4 08 79 95 · buero@leitmann.net

• Brennerwartung            • Reparatur

• Kesselreinigung             • Modernisierung

• Notdienst                        • Rufen Sie uns an!
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Versicherungsfachbüro  Paul Heinz Münch  
• Versicherungsmakler, Schwerpunkt Versicherungen rund um Ihr Gebäude
• Mitglieder des Haus und Grundbesitzerverein erhalten bis zu 30% Rabatt

kompetent   •   fachkundig   •   zuverlässig
Hauptstraße 161
42349 Wuppertal 

Telefon  0202 - 4 05 77 
Telefax   0202 - 47 67 47

info@muench-versicherungen.de
www.muench-versicherungen.de
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Hier 

könnte 

Ihre 

Anzeige

stehen!

Wir beraten 

Sie gerne.

Telefon
0 23 24/2 58 22

e-mail: 
andreas.wimmers@gmx.de

Gern unter-
stützen wir Sie

bei dem Verkauf Ihrer
 Immobilie oder helfen Ihnen

bei der Vermietung Ihrer
 Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Wir 
suchen neue 

Verkaufs-
objekte

Eine Werteinschät-
zung übernehmen wir

kostenlos.

Angebote 
bitte an 

Haus und Grund 
Tel.: 02 02 / 4 79 55-0

Neumitglieder-Werbung
Wir überweisen für jedes 

Neumitglied, das Sie für  unseren
Verein geworben haben, 
eine attraktive  Prämie!

Voraussetzung:
Aufnahmegebühr und erster

 Mitgliedsbeitrag sind bezahlt!

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter –
mit dem Solvenzcheck 
von HAUS + GRUND 

für € 19,95 inkl. MwSt.

Unsere 
Mietverträge
werden ständig durch 

unsere Juristen auf 
Rechtssicherheit geprüft, 

aktualisiert und angepasst.
Diese können in den 

Formaten DIN A5 und 
DIN A4 erworben werden. 

Für Formulare nutzen Sie bitte auch
unseren Postservice.

VEREIN
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Klaus Riske

Auflösung Rätsel S. 31
FOSSILIEN

Auflösung Sudoku S. 31

	

	
	
	Geschäfts-	und	Beratungszeiten	
	

Geschäftszeiten	
	

Montag		 	 	 8.15	–	18.00	Uhr	
Dienstag	 		 	 8.15	–	17.00	Uhr	
Mittwoch	 	 8.15	–	14.15	Uhr	
Donnerstag	 	 8.15	–	18.00	Uhr	
Freitag	 	 	 8.15	–	16.00	Uhr	

	
Persönliche	Beratung	

	
Termin	ohne	Voranmeldung	

Montag		 	 	 14.00	–	15.40	Uhr	
Donnerstag	 	 14.00	–	15.40	Uhr	

	
Termin	mit	Voranmeldung	

Montag	 	 	 16.00	–	17.40	Uhr	
Mittwoch	 	 09.00	–	12.30	Uhr	
Donnerstag	 	 16.00	–	17.40	Uhr	

	
	

Telefonische	Beratung	und	Auskünfte	
(Für	einfach	gelagerte	Fallgestaltungen/Fragestellungen)	

	
Montag		 	 	 10.00	–	12.30	Uhr	
Dienstag			 	 10.00	–	12.30	Uhr	
Mittwoch	 	 10:00	–	11:00	Uhr	
Donnerstag	 	 10.00	–	12.30	Uhr	

 
 

  
  

  

 
 

 
 

Am Freitag, den 14.12.2018, ist die zentrale Geschäftsstelle 
in der Dessauerstraße aus betriebsbedingten Gründen ab 
13:30 Uhr geschlossen.
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VEREIN

Reichen Sie das

Eigentümer 
Journal

weiter, Ihr Nachbar freut sich.

Abrechnungsdienst und

Verbrauchserfassung
Abrechnung · Service
Als zuverlässiger Partner von Immobilienbesitzern im Bergischen 
Land sorgen wir für die reibungslose Erfassung und transparente 
Abrechnung von Heiz- und Nebenkosten.

Tel. 0202 – 2836850
www.alphamess-bl.de · info@am-bl.de

IHR EIGENTUM – UNSERE KOMPETENZ

VEREIN(T) STARK

Wir wünschen allen Mitgliedern
sowie Geschäftskunden eine

besinnliche Adventszeit und ein
frohes Weihnachtsfest!

Herzlichst Ihr Geschäftsstellenteam

Tel. 0202 / 76 95 81 77
Fax 0202 / 76 95 81 78

info@laub-elektrotechnik.de
www.laub-elektrotechnik.de

Waisenstr. 14
42281 Wuppertal

· Elektroinstallation
· Schaltschrankbau
· Beleuchtungsanlagen
· Netzwerkverdrahtung

· Sat-/Kabelanlagen
· Sprechanlagen
· Telefonanlagen
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Bestehende	Heizölltanks:	Prüfpflichten	und	Vorschri;en	
von	Architek-n	Dipl.	Ing.	Ute	Go6schalk	

Welche	Vorschri;	gilt?

Seit	dem	1.	August	2017	gilt	bundesweit	die	„Verordnung	über	Anlagen	zum	Umgang	mit	wasser-
gefährdenden	Stoffen“	(	AwSV)

Wovon	hängen	die	erforderlichen	Prüfpflichten	ab?

Die	Prüfpflichten	hängen	von	der	Art	der	Anlage	ab	 Ober-/Unterirdische	Tankanlage?

Befindet	sich	der	Standort	innerhalb	von	Schutzgebieten 	ja/nein?

Welches	Lagervolumen	hat	der	Heizöltank?

Für	welche	Tanks	gilt	die	wiederkehrende	Prüfpflicht?

-alle	unterirdischen	Tanks,	unabhängig	vom	Standort

-oberirdische	Anlagen	ab		 		1.000	l	 		in	Schutzgebieten	(z.B.	Wasserschutzgebieten)

-oberirdische	Anlagen	ab		10.000	l	in	allen	anderen	Gebieten

Welcher	Prüfungsturnus	gilt?

Oberirdische	Anlagen	Standort	nicht	in	Schutzgebieten
ab	1.000	l	bis	10.000	l	 keine	wiederkehrende	Prüfung	erforderlich
ab	10.000	l	bis	100.000	l alle	5	Jahre	wiederkehrende	Prüfung	erforderlich

Oberirdische	Anlagen	Standort	innerhalb	von	Schutzgebieten

ab	1.000	l	bis	10.000	l	 alle	5	Jahre		wiederkehrende	Prüfung	erforderlich
ab	10.000	l	bis	100.000	l alle	5	Jahre	wiederkehrende	Prüfung	erforderlich

Unterirdische	Anlagen	Standort	nicht	in	Schutzgebieten
ab	1.000	l	bis	100.000	l 	alle	5	Jahre	wiederkehrende	Prüfung	erforderlich

Unterirdische	Anlagen	Standort	innerhalb	von	Schutzgebieten
für	alle	Tankanlagen	bis	10.000	l	 alle	2,5	Jahre		wiederkehrende	Prüfung	erforderlich
ab	10.000	l	in	Wasserschutzgebieten	nicht		erlaubt.
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Attraktiver freistehender Bungalow am Falkenberg, 2 Garagen und großzügiges Grundstück
Diese selten angebotene Immobilie am Falkenberg in Wuppertal, liegt in absolut beliebter Wohnlage „In der Beek“. 
Das Wohnumfeld ist geprägt durch freistehende Ein- bis Zweifamilienhäuser und wird nur von Anwohnern in einer 30-Zone angefahren.  Um-
geben von grüner Naherholung, haben Sie eine  ideale Anbindung an die A46, nach Velbert/Essen, die City Elberfeld und umliegende beliebte 
Schulen und Kindergärten. 
Das Objekt wurde 1966 gebaut und im Jahr 1981 mit einem Anbau und einer großen Terrassenfläche erweitert,  sowie umlaufend komplett ver-
klinkert. Aktuell  erfolgt die Nutzung in zwei  getrennten Wohnungen, eine künftige Nutzung als großzügiges Einfamilienhaus mit ca. 215 qm 
Wohnfläche und 7 Zimmern  ist mit wenigen Umbauten jedoch ebenfalls möglich. Die Beheizung  und Warmwasserbereitung erfolgt über Ga-
setagenheizungen Baujahre 1994 und 2006. Zum Objekt gehören außerdem 2 Garagen.

Objekt:   2-Familienhaus Bungalow mit 2 Garagen
Grundstück: 872 qm
Wohnfläche:  ca. 215 m² (aktuell in 2 Wohnungen)
Energieausweis:  Baujahr 1968, Erweiterung 1981, Bedarfsausweis 270,4 kWh/m²a, Gas,  
Datum.: 18.12.2017
Kaufpreis:   445.000,- € VB 
 zzgl. 3,57 % Courtage inkl. 19 % MwSt. für Haus und Grund (Makler) 

NEU! Seltenes Angebot! 2 MFH aus langjährigem Familienbesitz, Nähe Wiesenstr. /Nordbahntrasse/Bahnhof Mirke

Diese beiden Mehrfamilienhäuser aus langjährigem Familienbesitz liegen in sehr ruhiger stadtnaher Wohnlage, fußläufig erreichen Sie die 
Nordbahntrasse, den Bahnhof Blo, den Mirker Bahnhof sowie die City Elberfeld. 
Das größere Objekt bietet insgesamt 7 Wohnungen mit ca. 387 m² Wohnfläche, alle Wohnungen haben sanierte Bäder, einen gepflegten Gesam-
teindruck, 2 Wohnungen bieten außerdem größere attraktive Terrassenflächen. Im Objekt befinden sich zusätzlich 3 Garagen mit einer großzü-
gigen Hofdurchfahrt.
Das Nachbarobjekt der Gründerzeit beinhaltet 5 Wohnungen, eine Außenterrasse für alle Mieter und eine großzügige angebaute Lagerfläche. 
Insgesamt sind hier 347 qm² Wohnfläche zzgl. ca. 60 m² Lagerfläche vorhanden. Im Objekt sind die Bäder, der Strom und die Wohnungen in 
den letzten Jahren fortlaufend modernisiert worden. Die Häuser sind mit zwei modernen Gasbrennwertzentralheizungen der Baujahr 2001 und 
2005 ausgestattet. Beide Objekte teilen sich eine rückwärtige großzügige Gartenfläche, die alle Mieter nutzen können. Der Abverkauf der Ob-
jekte kann nur als Einheit erfolgen!

Wohnfläche:  ca. 734 m² zzgl. ca. 60 m² Lagerfläche
Wohnungen: 12
Garagen: 3
Baujahre:  1903 und 1962
Nettokaltmiete: ca. 53.556,- € p.a. bei Vollvermietung, teilw. steigerungsfähig 
Energieausweise: MFH Baujahr 1903, Bedarfsausweis, 01.08.2018. 168,0 kWh/m²a, Gas
  MFH Baujahr 1962, Verbrauchsausw., 04.07.2018, 119,5 kWh, Gas
Kaufpreis:  725.000,- € (zzgl. 3,57 % Courtage für Haus und Grund Wuppertal (Makler))
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Mehrfamilienhaus der Gründerzeit mit Hinterhaus, Gewerbehalle u.
Hoffläche Bergisches Plateau!
Dieses Verkaufsobjekt bietet ein komplett vermietetes Vorderhaus mit drei Wohneinheiten und
ein Hinterhaus mit einer großzügigen vermieteten Gewerbehalle (KFZ-Nutzung) Darüber befin-
det sich eine 3.5 Zimmer-Wohnung mit Terrasse. Im Hof stehen ca. 400 qm als Stellfläche zur Ver-
fügung.
Das Bergische Plateau ist eine sehr gut zu vermarktende Lage, da alle wichtigen Fachmarktzen-
tren in der unmittelbaren Umgebung angesiedelt sind. Hier besteht auch direkter Zugang zur
beliebten Nordbahntrasse. Rückwärtig und seitlich grenzt das Grundstück an eine Kleingarten-
siedlung. Alle Wohnungen sind vermietet und wurden fortlaufend renoviert. Die Beheizung er-
folgt mit Gasetagenheizungen. Die Gewerbehalle nutzt eine  separate Ölheizung.

Baujahr: 1928
Wohnfläche gesamt: ca. 368 qm, insgesamt 4 Wohneinheiten
Gewerbefläche Halle: ca. 300 qm
Hoffläche: ca. 400 qm / Grundstück ca. 870 qm 
Nettokaltmieten p.a.: 32.700,- € (steigerungsfähig)
Energieausweis: Vorderhaus 23.05.2018, Bedarfsausw. 288,9 kWh/m²a, 

Gebäudekl. H, Gas, Hinterhaus Gewerbe 13.11.2015, Bedarfs-
ausw., 629,5 kWh/m²a, Öl

Kaufpreis : 425.000,- €  (zzgl. 3,57 % Courtage inkl. 19 % MwSt. für 
Haus und Grund (Makler))

Hier 

könnte 

Ihre 

Anzeige

stehen!
Wir beraten 

Sie gerne.

Telefon
0 23 24/2 58 22

e-mail: 
andreas.wimmers@gmx.de

Mehrfamilienhaus gesucht
Langjähriges Haus- und Grund-Mitglied
sucht Mehrfamilienhaus zum Kauf. 
Wer möchte sein gepflegtes MFH in gute
Hände übergeben?
Telefon 0202-437985.

Hausgesuch
Suche ein Mehrfamilienhaus in Wuppertal
oder Umgebung. Auch gerne Objekte mit
Bewirtschaftungsdefiziten oder Reparatur-
stau. Tel: 0174-9234004

Pinnwand

Gewerbeimmobilie / Handwerksbetrieb
300 m² gesamt davon 100 m² Büro, Rückla-
genbildung und Wohngeld zusammen 
285 € monatlich, Teileigentum / 4 Eigentü-
mer gesamt, Verkaufspreis komplett
145.000 €, maklerfrei, Energiebedarfs-
ausw. 11.12.2008, 145,7 kWh/qma, Erdgas, 
Kontakt: Tel. 0178-3311292

Mitglied sucht
(zu kaufen oder/und mieten) Ferienwoh-
nung oder Bungalow auf Gran Carnaria
Tel. 0176-40 58 68 45

2 Häuser zu verkaufen
W-Oberb./Ende Schwarzbach, 2 Häuser zu
verkaufen, in großem Einkaufs- u. Wohnge-
biet. Viele div. Geschäfte in der Nähe!
Sehr schöner Innenausbau, Garagen und
Parkplatz, sowie zus. Baugrundstück!  
Energieaussweis: Bedarfsausweis
11.05.2018; 175,0 kWh/qm2, Ekl. F; Energie-
träger Erdgas, Kontakt über Fax: 0202-76 03 51 

Hinterhaus mit Hoffläche Straßenansicht

Wohnung zu vermieten !
Nähe Uni/Rigi-Kulm Center, 75 qm, 3 Zim-
mer, Komfort-Wohnung, renoviert, Eichen-
parkett, Gäste-WC, Sonnenbalkon z. Garten,
Hochparterre, Garage zzgl. möglich, 520,00
€ zzgl. NK ab 01.02.19, 0202/7583607; Ener-
giebedarfsausweis 01.09.2009, 177
kWh/qm·a, Energieträger: Fernwärme Bezugsfreie 2-Zi Whg. im Zooviertel, kernsaniert, barrierefreies Bad

Diese bezugsfreie Wohnung im Hochparterre gelegen ist in allen grundlegenden Kompo-
nenten saniert worden. Sie haben eine 2-Zi-Wohnung mit großer Wohnküche und ausge-
bauter Loggia zur Verfügung. Der Grundriss ist ansprechend.
Für ältere Mieter ist das Bad barrierefrei ausgestattet worden. Die Hausgemeinschaft ist
sehr ruhig und gepflegt. Rückwärtig steht ein Garten zur Mitbenutzung für alle Mieter zur
Verfügung.
Die Wohnung wird mit einer modernen Gasetagenheizung beheizt. Alle Wände sind in
Glattputzoptik modern und ansprechend gestaltet. In unmittelbarer Nähe ist die Schwe-
bebahn Haltestelle Zoo sowie die S-Bahnstation Zoo-Stadion gelegen. Der Stadteilbus
hält in 2 Gehminuten entfernt.
Wenige Meter neben dem Objekt befindet sich ein großer öffentlicher Parkplatz.

Baujahr : 1925
Wohnfläche: ca. 53 qm, bezugsfrei, Hochparterre, Gartennutzung
Sanierungen: Bad erneuert, Heizung erneuert, Strom erneuert, Böden und Wände 

saniert, neue Glasschiebetüren, Fenster teilsaniert
Hausgeld: 110,- € pro Monat
Wohneinheiten: 8
Kaufpreis: 97.500,- € VB (zzgl. 3,57 % Courtage inkl. 19 % MwSt. für Haus und 

Grund (Makler))

Reser
viert

Sanierte Singlewohnung mit Terrasse und eigenem Stellplatz bezugsfrei, Kapitalanlage.
In sehr schöner Wohnumgebung Nahe der Nordbahntrasse, bergisches Plateau, liegt diese absolut ruhige Wohnung in der Gartenetage in
gepflegter Altbauumgebung in Wuppertal-Oberbarmen. Die Wohnung wurde soeben saniert, die Fenster sind erneuert, das Bad ist neu 
saniert, in der Wohnung liegt ein Echtholzparkettboden. Vor den Wohnräumen können die Mieter eine Terrasse nutzen und einen abge-
schlossenen Stellplatz im Hof. Die Immobilie ist äußerst gepflegt unterhalten worden und hat stets gute Mietnachfrage. Die Beheizung er-
folgt über eine Ölzentralheizung. Zur Wohnung gehört ein Kellerraum, im Objekt eine Waschküche mit Fahrradkeller und ein Trockenraum,
Winterdienst und Treppenhauspflege werden erledigt.

Die Immobilie ist äußerst gepflegt unterhalten, das Objekt wurde unlängst neu angestrichen und ist im Gesamteindruck ansprechend. 
Eigentumswohnung 1 Zimmer KDB, Terrasse, Keller, Souterrain, Gartenseite

Wohnfläche: 32,03 qm

Stellplatz: 1

Hausgeld: 208,- € (inkl. HK-Vorauszahlung, Winterdienst, Hauspflege)

Energieausweis: Datum 25.08.2008, Verbrauchausweis 122,72 kWh/m²a, Heizöl

Kaufpreis: 35.000,- € VB (zzgl. 3,57 % Courtage inkl. 19 % MwSt. für Haus und Grund (Makler)

Bad, Heizung saniert Wohnküche
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weiter, Ihr Nachbar freut sich.

BGH eine weitere nicht vorherseh-
bare Kehrtwende. Klauseln, die
wortwörtlich noch vor Kurzem für
zulässig erklärt worden sind, gelten
nun nicht mehr. Dies hat massive
Auswirkungen auf die Praxis. Künf-
tig wird es noch schwerer sein, Re-
novierungsansprüche durchzuset-
zen. 

Da die Rechtsprechung des BGH
nicht nur für künftige Vertragsge-
staltungen gilt, sondern auch rück-
wirkend, sind alle laufenden Ver-
tragsverhältnisse ebenso betroffen
wie bei Gericht anhängige Verfah-
ren, bei denen die Richter jetzt nach
neuer Rechtsprechung entscheiden
müssen.
Aus der geänderten Rechtspre-
chung werden sich eine Fülle weite-
rer Fragen ergeben, die erneuter
Prozesse und weitergehender BGH-
Rechtsprechung bedürfen. So wird
insbesondere zu klären sein, was
man unter einer "renovierten" Woh-
nung zu verstehen hat. Desweiteren
ist zu entscheiden, wie bei Wohnun-
gen zu verfahren ist, die mit frisch-
gestrichenen Wänden und Decken,
jedoch ohne erneuerten Tür- Fens-
ter- und Heizkörperanstrich über-
geben werden. 

Weitere Fragen stellen sich für den
Bereich farblicher Veränderungen
durch den Mieter. Entsprechendes
gilt für exzessives Rauchen und da-
durch verursachte Nikontinverfär-
bungen. 

Aus Fachkreisen erwartet werden
Entscheidungen, nach denen die
formularvertragliche Abwälzung
von Schönheitsreparaturen auf den
Mieter auch bei Überlassung von re-
novierten Wohnungen unzulässig
bleibt, wenn nicht die Einschrän-
kung gemacht wird, dass der Mieter
nur für solche Renovierungen zu-
ständig ist, die er durch seinen Ge-
brauch verursacht hat.
Soweit Verträge umgekehrt vorse-
hen, dass der Vermieter nicht ver-
pflichtet ist, dem Mieter bei Bedarf
die Wohnung zu renovieren, steht
auch dies auf dem Prüfstand.

Selbst die Frage, ob es im Hinblick
auf das Transparenzgebot reicht, im
Mietvertrag von Schönheitsrepara-
turen zu sprechen, ohne diese näher
zu definieren wird im Moment offen
diskutiert. 

All dies ist nicht erfreulich und
zwingt uns zu einer erneuten Um-

stellung unserer Mietverträge. Wir
werden diese wieder einmal an die
geänderte Rechtsprechung und die
für die Zukunft erwarteten Ent-
scheidungen anpassen. 

Für den Fall von Neuvermietungen
empfehlen wir - soweit dies möglich
ist - individuelle Regelungen zu tref-
fen. Allgemeine Formulierungsvor-
schläge hierzu sind leider nicht
möglich, da die Regelungen ja indi-
viduell sein sollen. 

Für laufende Mietverhältnisse
könnte durch Zusatzvereinbarun-
gen "nachgebessert" werden. Al-
lerdings steht und fällt der Erfolg
entsprechender Bemühungen mit
der Bereitschaft des Mieters, den
gewünschten Zusatz zum Mietver-
trag zu unterschreiben. Zwingen
kann man ihn hierzu nicht.

In der nächsten Ausgabe des Eigen-
tümerjournals werden wir weiter
berichten. 
RA Klaus Riske
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Mehrfamilienhaus der Gründerzeit mit Hinterhaus, Gewerbehalle u.
Hoffläche Bergisches Plateau!
Dieses Verkaufsobjekt bietet ein komplett vermietetes Vorderhaus mit drei Wohneinheiten und
ein Hinterhaus mit einer großzügigen vermieteten Gewerbehalle (KFZ-Nutzung) Darüber befin-
det sich eine 3.5 Zimmer-Wohnung mit Terrasse. Im Hof stehen ca. 400 qm als Stellfläche zur Ver-
fügung.
Das Bergische Plateau ist eine sehr gut zu vermarktende Lage, da alle wichtigen Fachmarktzen-
tren in der unmittelbaren Umgebung angesiedelt sind. Hier besteht auch direkter Zugang zur
beliebten Nordbahntrasse. Rückwärtig und seitlich grenzt das Grundstück an eine Kleingarten-
siedlung. Alle Wohnungen sind vermietet und wurden fortlaufend renoviert. Die Beheizung er-
folgt mit Gasetagenheizungen. Die Gewerbehalle nutzt eine  separate Ölheizung.

Baujahr: 1928
Wohnfläche gesamt: ca. 368 qm, insgesamt 4 Wohneinheiten
Gewerbefläche Halle: ca. 300 qm
Hoffläche: ca. 400 qm / Grundstück ca. 870 qm 
Nettokaltmieten p.a.: 32.700,- € (steigerungsfähig)
Energieausweis: Vorderhaus 23.05.2018, Bedarfsausw. 288,9 kWh/m²a, 

Gebäudekl. H, Gas, Hinterhaus Gewerbe 13.11.2015, Bedarfs-
ausw., 629,5 kWh/m²a, Öl

Kaufpreis : 425.000,- €  (zzgl. 3,57 % Courtage inkl. 19 % MwSt. für 
Haus und Grund (Makler))

Hier 

könnte 

Ihre 

Anzeige

stehen!
Wir beraten 

Sie gerne.

Telefon
0 23 24/2 58 22

e-mail: 
andreas.wimmers@gmx.de

Mehrfamilienhaus gesucht
Langjähriges Haus- und Grund-Mitglied
sucht Mehrfamilienhaus zum Kauf. 
Wer möchte sein gepflegtes MFH in gute
Hände übergeben?
Telefon 0202-437985.

Hausgesuch
Suche ein Mehrfamilienhaus in Wuppertal
oder Umgebung. Auch gerne Objekte mit
Bewirtschaftungsdefiziten oder Reparatur-
stau. Tel: 0174-9234004

Pinnwand

Gewerbeimmobilie / Handwerksbetrieb
300 m² gesamt davon 100 m² Büro, Rückla-
genbildung und Wohngeld zusammen 
285 € monatlich, Teileigentum / 4 Eigentü-
mer gesamt, Verkaufspreis komplett
145.000 €, maklerfrei, Energiebedarfs-
ausw. 11.12.2008, 145,7 kWh/qma, Erdgas, 
Kontakt: Tel. 0178-3311292

Mitglied sucht
(zu kaufen oder/und mieten) Ferienwoh-
nung oder Bungalow auf Gran Carnaria
Tel. 0176-40 58 68 45

2 Häuser zu verkaufen
W-Oberb./Ende Schwarzbach, 2 Häuser zu
verkaufen, in großem Einkaufs- u. Wohnge-
biet. Viele div. Geschäfte in der Nähe!
Sehr schöner Innenausbau, Garagen und
Parkplatz, sowie zus. Baugrundstück!  
Energieaussweis: Bedarfsausweis
11.05.2018; 175,0 kWh/qm2, Ekl. F; Energie-
träger Erdgas, Kontakt über Fax: 0202-76 03 51 

Hinterhaus mit Hoffläche Straßenansicht

Wohnung zu vermieten !
Nähe Uni/Rigi-Kulm Center, 75 qm, 3 Zim-
mer, Komfort-Wohnung, renoviert, Eichen-
parkett, Gäste-WC, Sonnenbalkon z. Garten,
Hochparterre, Garage zzgl. möglich, 520,00
€ zzgl. NK ab 01.02.19, 0202/7583607; Ener-
giebedarfsausweis 01.09.2009, 177
kWh/qm·a, Energieträger: Fernwärme Bezugsfreie 2-Zi Whg. im Zooviertel, kernsaniert, barrierefreies Bad

Diese bezugsfreie Wohnung im Hochparterre gelegen ist in allen grundlegenden Kompo-
nenten saniert worden. Sie haben eine 2-Zi-Wohnung mit großer Wohnküche und ausge-
bauter Loggia zur Verfügung. Der Grundriss ist ansprechend.
Für ältere Mieter ist das Bad barrierefrei ausgestattet worden. Die Hausgemeinschaft ist
sehr ruhig und gepflegt. Rückwärtig steht ein Garten zur Mitbenutzung für alle Mieter zur
Verfügung.
Die Wohnung wird mit einer modernen Gasetagenheizung beheizt. Alle Wände sind in
Glattputzoptik modern und ansprechend gestaltet. In unmittelbarer Nähe ist die Schwe-
bebahn Haltestelle Zoo sowie die S-Bahnstation Zoo-Stadion gelegen. Der Stadteilbus
hält in 2 Gehminuten entfernt.
Wenige Meter neben dem Objekt befindet sich ein großer öffentlicher Parkplatz.

Baujahr : 1925
Wohnfläche: ca. 53 qm, bezugsfrei, Hochparterre, Gartennutzung
Sanierungen: Bad erneuert, Heizung erneuert, Strom erneuert, Böden und Wände 

saniert, neue Glasschiebetüren, Fenster teilsaniert
Hausgeld: 110,- € pro Monat
Wohneinheiten: 8
Kaufpreis: 97.500,- € VB (zzgl. 3,57 % Courtage inkl. 19 % MwSt. für Haus und 

Grund (Makler))

Reser
viert

Sanierte Singlewohnung mit Terrasse und eigenem Stellplatz bezugsfrei, Kapitalanlage.
In sehr schöner Wohnumgebung Nahe der Nordbahntrasse, bergisches Plateau, liegt diese absolut ruhige Wohnung in der Gartenetage in
gepflegter Altbauumgebung in Wuppertal-Oberbarmen. Die Wohnung wurde soeben saniert, die Fenster sind erneuert, das Bad ist neu 
saniert, in der Wohnung liegt ein Echtholzparkettboden. Vor den Wohnräumen können die Mieter eine Terrasse nutzen und einen abge-
schlossenen Stellplatz im Hof. Die Immobilie ist äußerst gepflegt unterhalten worden und hat stets gute Mietnachfrage. Die Beheizung er-
folgt über eine Ölzentralheizung. Zur Wohnung gehört ein Kellerraum, im Objekt eine Waschküche mit Fahrradkeller und ein Trockenraum,
Winterdienst und Treppenhauspflege werden erledigt.

Die Immobilie ist äußerst gepflegt unterhalten, das Objekt wurde unlängst neu angestrichen und ist im Gesamteindruck ansprechend. 
Eigentumswohnung 1 Zimmer KDB, Terrasse, Keller, Souterrain, Gartenseite

Wohnfläche: 32,03 qm

Stellplatz: 1

Hausgeld: 208,- € (inkl. HK-Vorauszahlung, Winterdienst, Hauspflege)

Energieausweis: Datum 25.08.2008, Verbrauchausweis 122,72 kWh/m²a, Heizöl

Kaufpreis: 35.000,- € VB (zzgl. 3,57 % Courtage inkl. 19 % MwSt. für Haus und Grund (Makler)
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weiter, Ihr Nachbar freut sich.

BGH eine weitere nicht vorherseh-
bare Kehrtwende. Klauseln, die
wortwörtlich noch vor Kurzem für
zulässig erklärt worden sind, gelten
nun nicht mehr. Dies hat massive
Auswirkungen auf die Praxis. Künf-
tig wird es noch schwerer sein, Re-
novierungsansprüche durchzuset-
zen. 

Da die Rechtsprechung des BGH
nicht nur für künftige Vertragsge-
staltungen gilt, sondern auch rück-
wirkend, sind alle laufenden Ver-
tragsverhältnisse ebenso betroffen
wie bei Gericht anhängige Verfah-
ren, bei denen die Richter jetzt nach
neuer Rechtsprechung entscheiden
müssen.
Aus der geänderten Rechtspre-
chung werden sich eine Fülle weite-
rer Fragen ergeben, die erneuter
Prozesse und weitergehender BGH-
Rechtsprechung bedürfen. So wird
insbesondere zu klären sein, was
man unter einer "renovierten" Woh-
nung zu verstehen hat. Desweiteren
ist zu entscheiden, wie bei Wohnun-
gen zu verfahren ist, die mit frisch-
gestrichenen Wänden und Decken,
jedoch ohne erneuerten Tür- Fens-
ter- und Heizkörperanstrich über-
geben werden. 

Weitere Fragen stellen sich für den
Bereich farblicher Veränderungen
durch den Mieter. Entsprechendes
gilt für exzessives Rauchen und da-
durch verursachte Nikontinverfär-
bungen. 

Aus Fachkreisen erwartet werden
Entscheidungen, nach denen die
formularvertragliche Abwälzung
von Schönheitsreparaturen auf den
Mieter auch bei Überlassung von re-
novierten Wohnungen unzulässig
bleibt, wenn nicht die Einschrän-
kung gemacht wird, dass der Mieter
nur für solche Renovierungen zu-
ständig ist, die er durch seinen Ge-
brauch verursacht hat.
Soweit Verträge umgekehrt vorse-
hen, dass der Vermieter nicht ver-
pflichtet ist, dem Mieter bei Bedarf
die Wohnung zu renovieren, steht
auch dies auf dem Prüfstand.

Selbst die Frage, ob es im Hinblick
auf das Transparenzgebot reicht, im
Mietvertrag von Schönheitsrepara-
turen zu sprechen, ohne diese näher
zu definieren wird im Moment offen
diskutiert. 

All dies ist nicht erfreulich und
zwingt uns zu einer erneuten Um-

stellung unserer Mietverträge. Wir
werden diese wieder einmal an die
geänderte Rechtsprechung und die
für die Zukunft erwarteten Ent-
scheidungen anpassen. 

Für den Fall von Neuvermietungen
empfehlen wir - soweit dies möglich
ist - individuelle Regelungen zu tref-
fen. Allgemeine Formulierungsvor-
schläge hierzu sind leider nicht
möglich, da die Regelungen ja indi-
viduell sein sollen. 

Für laufende Mietverhältnisse
könnte durch Zusatzvereinbarun-
gen "nachgebessert" werden. Al-
lerdings steht und fällt der Erfolg
entsprechender Bemühungen mit
der Bereitschaft des Mieters, den
gewünschten Zusatz zum Mietver-
trag zu unterschreiben. Zwingen
kann man ihn hierzu nicht.

In der nächsten Ausgabe des Eigen-
tümerjournals werden wir weiter
berichten. 
RA Klaus Riske
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Beratungs zeiten
Wuppertal Elberfeld
Dessauerstraße 3, 42119 Wuppertal
Telefonische Beratung und Auskunft
Tel.: 479 55 0 / Fax: 479 55 70
Mo., Di. + Do.                        10.00 - 12.30 Uhr
Mi.                                            10.00 - 11.00 Uhr

Persönliche Beratung:
Feste Termine mit Voranmeldung! 
Mi.                                            9.00 - 12.30 Uhr
Mo. + Do.                               16.00 - 17.30 Uhr
Freie Beratungszeit ohne Termin:
Mo. + Do.                               14.00 - 15.45 Uhr

Cronenberg
Emmauszentrum, Hauptstr. 37  
jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat
von 16.00 - 18.00 Uhr

Langenberg
Geschäftsstelle Froweinplatz 6b
Jeden 2. und 4. Freitag im Monat
jeweils 16.00 - 17.30 Uhr
Die Sprechstunde vom 14.12. wird um eine Woche
auf den 07.12. vorverlegt. Die Sprechstunde am 28.12.
fällt aus.

Langerfeld  
Allianz-Vertretung Grote
Langerfelder Str. 136
Sprechstunden jeden 1. und 3. Dienstag im Monat
von 15.30 - 17.00 Uhr

Ronsdorf  
Kath. Jugendheim St. Josef
Remscheider Str. 8, 1. OG
Sprechstunden jeden 1. und 3. Dienstag im Monat
von 14.30 - 15.00 Uhr

Steuerberatung
für den Bereich Haus- und Grund eigentum
Geschäftsstelle Dessauer Str. 3
Mi. (nur nach                       09.30 - 10.30 Uhr
Vereinbarung)

Immobilien sind unsere Spezialität!
Deshalb sollten Sie uns
–  Ihr Haus anvertrauen, wenn Sie verkaufen wollen
–  Ihre Wohnung anvertrauen, wenn Sie vermieten wollen.

Haus und Grund Wuppertal und Umland e. V., Tel. 0202/47955-0, Fax 0202/47955-70

Preisindex für Lebenshaltung

HINWEIS: Bund und Land haben ihre Indexreihen per 01.01.2013 auf das Basisjahr 2010 = 100 umgestellt. Werte für frühere Basisjahre oder unter-
schiedliche Verbrauchergruppen werden nicht mehr veröffentlicht. Dies erfordert in manchen Fällen eine Anpassung der vereinbarten Wertsicherungsklausel. Lassen Sie
sich insoweit von den Juristen Ihrer Haus und Grund Geschäftsstelle beraten.

Verbraucherpreisindex Deutschland Basisjahr 2010 = 100
                                            Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni                 Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.
2014                               105,9             106,4             106,7             106,5             106,4             106,7             107,0             107,0             107,0             106,7             106,7             106,7
2015                               105,5             106,5             107,0             107,0             107,1             107,0             107,2             107,2             107,0             107,0             107,1             107,0
2016                               106,1             106,5             107,3             106,9             107,2             107,3             107,6             107,6             107,7             107,9             108,0             108,8
2017                               108,1             108,8             109,0             109,0             108,8             109,0             109,4             109,5             109,6             109,6             109,9             110,6
2018                               109,8             110,3             110,7             110,7             111,2             111,3             111,6             111,7             112,1             112,3                       

Verbraucherpreisindex NRW Basisjahr 2010 = 100
Basisjahr                           Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni                 Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.
2014                               106,3             106,8             107,1             107,0             106,8             107,1             107,3             107,4             107,4             107,2             107,1             107,0
2015                               105,9             106,8             107,3             107,3             107,5             107,4             107,5             107,6             107,4             107,4             107,5             107,4
2016                               106,5             106,9             107,7             107,3             107,7             107,7             108,0             108,0             108,1             108,4             108,4             109,4
2017                               108,7             109,4             109,5             109,6             109,4             109,5             109,9             110,0             110,1             110,1             110,4             111,0
2018                               110,3             110,8             111,2             111,2             111,7             111,8             112,1             112,2             112,6             112,7                       

Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) für Deutschland Basisjahr 2015 = 100
                                            Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni                 Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.
2016                                  99,1               99,5             100,3               99,8             100,2             100,3             100,7             100,6             100,6             100,8             100,8             101,8
2017                               101,0             101,7             101,8             101,8             101,6             101,8             102,2             102,4             102,4             102,3             102,6             103,4                      
                                                                                                  
Harmonisierter europäischer Verbraucherpreisindex (HVPI) (VPI-EWU) EUR 17 Basisjahr 2015 = 100
                                            Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni                 Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.
2016                               98,72             98,88          100,11          100,15          100,51          100,68          100,12          100,21          100,60          100,85          100,76          101,31
2017                             100,46          100,84          101,65          102,04          101,92          101,95          101,44          101,71          102,14          102,24          102,31          102,62

Brennstoffe

Dach + Wand

120JAHREHEIZOELVORST
Deutscher Ring 69, 42327 Wuppertal, Tel. 744035

Vorsicht Falle !
Warnung an unsere Anzeigenkunden!

Für das Eigentümer Journal ist aus -
schließ lich Herr Andreas Wimmers tätig!

Wenn Sie Zweifel haben, fragen Sie bitte
in der Geschäftsstelle nach!

Gerüstbau / Leitern

Hier könnte Ihre 
Anzeige stehen!

Wir beraten Sie gerne.

Mobil 0 172/511 52 44
Telefon 0 23 24/2 58 22

andreas.wimmers@gmx.de

Aufgepaßt
Prüfen Sie neue Mieter – mit dem Solvenz-

check von HAUS + GRUND 
für € 16,50 + MwSt.
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Persönliche Beratung:
Feste Termine mit Voranmeldung! 
Mi.                                            9.00 - 12.30 Uhr
Mo. + Do.                               16.00 - 17.30 Uhr
Freie Beratungszeit ohne Termin:
Mo. + Do.                               14.00 - 15.45 Uhr

Cronenberg
Emmauszentrum, Hauptstr. 37  
jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat
von 16.00 - 18.00 Uhr

Langenberg
Geschäftsstelle Froweinplatz 6b
Jeden 2. und 4. Freitag im Monat
jeweils 16.00 - 17.30 Uhr
Die Sprechstunde vom 14.12. wird um eine Woche
auf den 07.12. vorverlegt. Die Sprechstunde am 28.12.
fällt aus.

Langerfeld  
Allianz-Vertretung Grote
Langerfelder Str. 136
Sprechstunden jeden 1. und 3. Dienstag im Monat
von 15.30 - 17.00 Uhr

Ronsdorf  
Kath. Jugendheim St. Josef
Remscheider Str. 8, 1. OG
Sprechstunden jeden 1. und 3. Dienstag im Monat
von 14.30 - 15.00 Uhr

Steuerberatung
für den Bereich Haus- und Grund eigentum
Geschäftsstelle Dessauer Str. 3
Mi. (nur nach                       09.30 - 10.30 Uhr
Vereinbarung)

Immobilien sind unsere Spezialität!
Deshalb sollten Sie uns
–  Ihr Haus anvertrauen, wenn Sie verkaufen wollen
–  Ihre Wohnung anvertrauen, wenn Sie vermieten wollen.

Haus und Grund Wuppertal und Umland e. V., Tel. 0202/47955-0, Fax 0202/47955-70

Preisindex für Lebenshaltung

HINWEIS: Bund und Land haben ihre Indexreihen per 01.01.2013 auf das Basisjahr 2010 = 100 umgestellt. Werte für frühere Basisjahre oder unter-
schiedliche Verbrauchergruppen werden nicht mehr veröffentlicht. Dies erfordert in manchen Fällen eine Anpassung der vereinbarten Wertsicherungsklausel. Lassen Sie
sich insoweit von den Juristen Ihrer Haus und Grund Geschäftsstelle beraten.

Verbraucherpreisindex Deutschland Basisjahr 2010 = 100
                                            Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni                 Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.
2014                               105,9             106,4             106,7             106,5             106,4             106,7             107,0             107,0             107,0             106,7             106,7             106,7
2015                               105,5             106,5             107,0             107,0             107,1             107,0             107,2             107,2             107,0             107,0             107,1             107,0
2016                               106,1             106,5             107,3             106,9             107,2             107,3             107,6             107,6             107,7             107,9             108,0             108,8
2017                               108,1             108,8             109,0             109,0             108,8             109,0             109,4             109,5             109,6             109,6             109,9             110,6
2018                               109,8             110,3             110,7             110,7             111,2             111,3             111,6             111,7             112,1             112,3                       

Verbraucherpreisindex NRW Basisjahr 2010 = 100
Basisjahr                           Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni                 Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.
2014                               106,3             106,8             107,1             107,0             106,8             107,1             107,3             107,4             107,4             107,2             107,1             107,0
2015                               105,9             106,8             107,3             107,3             107,5             107,4             107,5             107,6             107,4             107,4             107,5             107,4
2016                               106,5             106,9             107,7             107,3             107,7             107,7             108,0             108,0             108,1             108,4             108,4             109,4
2017                               108,7             109,4             109,5             109,6             109,4             109,5             109,9             110,0             110,1             110,1             110,4             111,0
2018                               110,3             110,8             111,2             111,2             111,7             111,8             112,1             112,2             112,6             112,7                       

Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) für Deutschland Basisjahr 2015 = 100
                                            Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni                 Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.
2016                                  99,1               99,5             100,3               99,8             100,2             100,3             100,7             100,6             100,6             100,8             100,8             101,8
2017                               101,0             101,7             101,8             101,8             101,6             101,8             102,2             102,4             102,4             102,3             102,6             103,4                      
                                                                                                  
Harmonisierter europäischer Verbraucherpreisindex (HVPI) (VPI-EWU) EUR 17 Basisjahr 2015 = 100
                                            Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni                 Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.
2016                               98,72             98,88          100,11          100,15          100,51          100,68          100,12          100,21          100,60          100,85          100,76          101,31
2017                             100,46          100,84          101,65          102,04          101,92          101,95          101,44          101,71          102,14          102,24          102,31          102,62

Brennstoffe

Dach + Wand

120JAHREHEIZOELVORST
Deutscher Ring 69, 42327 Wuppertal, Tel. 744035

Vorsicht Falle !
Warnung an unsere Anzeigenkunden!

Für das Eigentümer Journal ist aus -
schließ lich Herr Andreas Wimmers tätig!

Wenn Sie Zweifel haben, fragen Sie bitte
in der Geschäftsstelle nach!

Gerüstbau / Leitern

Hier könnte Ihre 
Anzeige stehen!

Wir beraten Sie gerne.

Mobil 0 172/511 52 44
Telefon 0 23 24/2 58 22

andreas.wimmers@gmx.de

Aufgepaßt
Prüfen Sie neue Mieter – mit dem Solvenz-

check von HAUS + GRUND 
für € 16,50 + MwSt.
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Oberdörnen 7 · 42283 Wuppertal
� (0202) 2 55 50 -0  Fax  2 55 50 25

www.haut-jordan.de · E-Mail: info@haut-jordan.de

HAUSVERWALTUNGEN  IMMOBILIEN
– MIETVERWALTUNG – IMMOBILIENMAKLER
– WEG-VERWALTUNG  – AN + VERKAUF
– INDUSTRIE UND  – PROJEKTIERUNG
– GEWERBEVERWALTUNG  – BEWERTUNG
  HAUSMEISTERSERVICE
– GARTENSERVICE – REINIGUNGSSERVICE 
– REPARATURARBEITEN RUND UM IHRE IMMOBILIE

Mitglied im

Zertifiziert gemäß

B&E BAUELEMENTE GmbH
Markisen · Fenster · Haustüren · Rollladen · Garagentore · Vordächer
Sanderstraße 188
42283 Wuppertal
www.bebauelemente.de   � 0202/979090
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Schmersal
Dienstleistungen

WOHNWELTEN

Für ein schönes 
und sicheres 

Zuhause.
Haustüren, Wohnraumtüren, 

Parkett und Bodenbeläge, 
Sicherheitstechnik  u.v.m.

www.matthey-wohnwelten.de

Mo bis Fr 11.00 –18.00 Uhr
Samstag 10.00 –14.00 Uhr
Heckinghauser Str. 21
42289 Wuppertal-Barmen
Telefon 0202.255 14 12 
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Dachdeckermeister
seit 1904

Klophausstraße 15 - 42119 Wuppertal
Tel. 31 33 55 - info@dickeundsohn.de

Hausverwaltung

Maler

Vohwinkeler Straße 80
42329 Wuppertal
Telefon (02 02) 73 63 41

Rolladen / Markisen

fr

Franz-Josef Merten
r. 22

42103 W
Tel./ 2 52252

0/88129

ren.de

• Fassadenschutz • Gerüste
• Reparatur-Service • Renovierung
• Wärmedämmsysteme • Bodenbeläge

� (02150) 705410 � (0202) 312383
Düsseldorf-Meerbusch Wuppertal
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Meisterbetrieb
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elektrische Antriebe
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priv. 02 02 / 7112 63 � 0 2191/ 5 89 49-38

       
       

   
    

 

  
  

                    
 

                                                               
                
                 

   
   
   

  

   

   
 

   

 
 

bei Verkauf + Vermietung

wohn-traeume.com

Wahl
Immobilienvertrieb

02 02
26 85 200

G
m
bH

T.P.M. Trilling Projekt- 
Management GmbH

Hausverwaltung für 
Mietwohnobjekte

Weinberg 14
42109 Wuppertal

Tel 02 02 – 708 613
Fax 02 02 – 257 45 15

Peter.Trilling@t-online.de

Beileigenhinweis
für diese Ausgabe

B&E und Land-
technik Printz
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Rollladen
Markisen

Tore
Terrassendächer

Klappläden
Innenverschattung

Reparaturen/Service

Tel. 02 02-75 17 52 
info@adolfenge.de • www.adolfenge.de

Beilagenhinweis:

Kasprzik
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Unser Team 
wenn es um 

Ihre Immobilie 
geht!

Wuppertal
Tel. 0202-24 29 140
Immobilienmakler

0bff8741508021de64e641ddd5a7fd431   1 23.11.2016   12:57:08
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Dekorative Raumgestaltung · Fassadengestaltung
Maler- und Lackierarbeiten aller Art · Wärmedämmung
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info@malerbetrieb-motte.de · www.malerbetrieb-motte.de


